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Vorwort 

D er vorliegende Bericht "Forschungsorganisation in O ster reich : Lage - Probleme -
Lösungsvorsch läge" versteht sich a ls Materialiensammlun g und Motivation des Entw ur­
fes für ein Forschungsorganisationsgesetz. 

Anfan g 1976 hat das Bundesministerium für Wissenschaft und Forsch un g an 114 Insti ­
tutionen und an die Mitglieder des Wissenschaftsforums einen Fragebogen mit 27 Detail ­
fragen versandt, er wurde überdies an in teressierte Stellen, die sich an das Bundes­
ministeriulll f ür Wissenschaft und Forschun g wandten , übermittelt. 

Di e Ergebnisse di eser Um frage über Lage und Probleme der Forschu ngsorga ni sa tion in 
O ste rreich w urden vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung in einer 
T ex tsynopsis und einem rund hundertseit igen Aus ertungsbericht ZLIsammengefaßt. 

Ausgehend von diesen Unterl agen und den Ergebnissen der am 4. Februa r 1977 abgeha l­
tenen Enquete "Lage und Probleme der Forschungsorganisation in O sterreich " wurde 
innerh a lb des Redaktionsbeirates zur Vorbereitung der ge etz lichen Neuregel un g der 
For chungsorganisation der Bericht "Lage und Probleme der Forschungsorganisation in 
O ste rreich " erstell t. 

Vom Bundesministerium für W issenschaft und Forschung und dem O sterreichi schen 
College wurde inn erhalb des Europäischen Foru ms Alpbach 1977 eine Arbeitsge mein ­
scha ft " Forschu ng zwischen Konflikt und Konsens" vorbereitet. Die Ergebnisse wurden 
von einem vom Redaktionsbeirat eingesetzten R edaktionskomitee Zll einem Bericht 
"Vorschl äge zur euregelun g der Forschun gsorga ni a tion in Osten'eich " zusammen ge­
fa ßt. Dieser Bericht wurde in einer zweiten Enquete ("Vorschläge Zur eurege lung de r 
Forschungsorganisation in Osterreich ") am 24. April 1978 ein gehend diskutiert und 
zur Kenntnis genommen. 

Diese Bemühungen um die Neustrukturierung der Forschungsorganisation in O sterreich 
woll en un ter Bedachtnahme auf Bestehendes den gegenwärtigen und künftigen Anfor­
derungen v on Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und der Gesamtgesellschaft 
gerecht werden. Forschungsorganisation im Interesse alle r muß den Grundsätzen der 
Freiheit der Wissenschaft, der Erweiterung und Vertiefung der wissenschaftlichen Er­
kenmni se, der Vielfalt wissenschaftlicher Meinungen und Methoden owie der gesell ­
schaftlich en Verantwortun g von Wissenschaft und Forschung, der raschen Verbreitu ng 
und Verwertun g der Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung und der Bereitstellun g 
angemessener gesellschaftlicher Mittel für Wissenschaft und Forschung verhaftet sein . 

Es verbleibt, den P ersönlichkeiten und Einrichtungen , die im Rahmen der Umfrage und 
der Enqueten mitgewirkt haben, besonders aber den Mitgliedern des R edakti onsbeira tes 
für ihre Bereitschaft und Mitarbeit sowie für ihre Beiträge zu danken. 

Dr. Hertha FIRNBERG 

Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung 
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I. Lage und Probleme 
der Forschungsorganisation 

in Österreich 

(Bericht über die Phase I - Analyse und Problemformulierung - der 

Vorbereitungsarbeiten für eine gesetzliche Neuregelung der Forschungsorganisation) 
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Vorbemerkungen 

a) Vorbereitung einer gesetzli chen Neuregelung de r Forschungsorganisation 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung hat zur Vorbereitung einer gesetzlichen euregelung 
der F.orschungsorganisation in Osterreich im Sinne einer kooperativen Forschungspolitik Anfang 1976 an 114 
Institutionen und an die Mitglieder des Wissenschaftsforums einen Fragebogen versandt, der in 27 Detailfragen 
gegliedert war. Der Fragebogen wurde überdies an interessierte Stellen, die sich an das Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung wandten, übermittelt und deren Stellungnahmen mitberücksichtigt. 

Mit dieser Erhebung wurde die erste Phase (Analyse und Problemformulierung) der Vorbereitungsarbeiten 
für eine gesetzliche eu regelung der Forschungsorganisation in Osterreich eingelei tet. Für die Auswertung der 
Umfrage und die Erstellung des Berichtes wurde ein Redaktionsbeirat eingesetzt. Die Ergebn isse der Umfrage 
wurden vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung in einem rund 100seitigen Auswertungsbericht 
zusammengefaßt. Der Redaktionsbeirat hat in seiner Si tzung am 18. 10. 1976 festgestellt, daß dieser Bericht 
eine objektive Zusammenfassung der Vorschläge enthal te und für die Durchführung der vorgesehenen ersten 
Enquete "Lage und Probleme der Forschungsorganisation in Osten·eich" eine brauchbare Diskussionsgrundlage 
darstelle. Die Enquete "Lage und Probleme der Forsch ungsorganisation in Oster reich" wurde am 4. 2. 1977 
abgehalten. Ziel der Enquete war es, den Institutionen und Personen, die sich an der Umfrage beteiligt hatten, 
die Möglichkeit zu geben, ihre Standpunkte in Kenntnis des vorliegenden Materials zu ergänzen bzw. allenfalls 
Zl' revidieren. Die Ergebnisse der Enquete wurden in einem schriftlichen Bericht zusammengefaßt. 

Gemäß den Zielsetzungen der ersten Phase der Vorbereitung einer gesetzlichen eu regelu ng der Forschungs­
organ i ation in Osterreich lag sowohl dem Fragebogen als auch der Enquete eine Konzeption zugrunde, die 
primär auf die Identifizierung von Problemen und die Erstattung von Verbesserungsvorschlägen gerichtet war. 
Durch dieses System der Umfrage und der ersten Enqu ete war es möglich, bei der Auswertung der Ergebnisse 
der Umfrage und der Enquete jene Bereiche zu identifizieren, die problematisch erscheinen, wogegen anderer­
seits jene Bereiche, in denen offensichtlich keine Probleme vorliegen, weitgehend ausgeklammert werden konnten. 
In diesem Bericht wurde versucht, die in der Umfrage und der Enquete aufgezeigten Probleme und die erstat­
teten Verbesserungsvorschläge sinngemäß so wiederzuge ben, wie sie von den jeweil igen Institutionen und Ex­
perten, dit an der Umfrage und der Enquete teilnahmen, formuliert wurden. Daher enthält der vorli egende 
Abschlußbericht über die 1. Phase der Vorbereitungsarbeiten für eine gesetzliche Neuregelung der Forschungs­
organisation in Osterreich vielfach auch alternative bzw. antinomische Vorschläge. Eine \Xfertung bzw. Selektion 
der erstatteten Vorschläge wurde in dieser 1. Phase noch nicht durchgeführt. 

Der in der Umfrage verwendeten Forschungsdefinition liegt der von der OECD erarbeitete internationale Stan­
dard (Frascati-Manual) zugrunde, wobei jedoch die Begriffe Wissenschaft un d Forschung synonym verwendet 
wurden. Der Begriff Wissenschaft bezieht sich daher im folgenden auf die Forschung und ni cht auf die Lehr­
komponente der Hochschulen. 

Der sachliche Bereich, der innerhalb des Fragebogens zur Diskussion gestellt wurde, umfaßt die Finanzierung, 
die Förderungseinrichtungen, die Planung und Koordination, die Koopera t ion, die Prioritätensetzung, die Aus­
wertung der Ergebnisse und die Erfolgskontrolle, die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, das For­
schung management, das Informations- und Publikationswesen, das Beratungswesen sowie sonstige Anregungen 
und ist damit weitgestreut. Es war daher mit ein Anliegen der Umfrage, aus der Sicht der befragten Institutio­
nen und Experten auch eine Abgrenzung für jenen Bereich zu finden, der innerha lb einer gesetzlichen Neu­
regelung der Forschungsorganisation in Osterreich zu berücksichtigen sein wird. Die innerhalb der Umfrage 
und der Enquete erstatteten Vorschläge beziehen sich primär auf den Einsatz von Bundesmitteln für Zwecke 
der Forschung, erfassen jedoch auch den privaten Sektor, beispielsweise als Empfänger von Bundesmitteln bzw. 
im Rahmen der geforderten Steuerbegünstigungen. 

Gemäß dem Operationskalender und im Sinne der Beschlüsse der zweiten Sitzung des Redaktionsbeirates am 
1 S. 10. 1976 hat der Redaktionsbeirat auf Grundlage des Auswertungsberichtes der U mfrage und der Ergeb­
nisse der Enquete den vorliegenden "Bericht über Lage und Probleme der Fo rschungsorganisation " in semer 
Sitzung am 25. 3. 1977 beschlossen. 

Damit ist die Phase I (Analyse und Problemformulierung) zur Vorbereitung einer gesetzlichen 
der Forschungsorganisation abgeschlossen . 

euregelung 

In der Phase II (Lösungsvorschläge) wird da Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung unter Mit­
wirkung des Redaktionsbeirates einen Bericht über Vorschläge zur Neuregelung der Forschungsorganisation in 
Osterreich ausarbeiten. Dieser Bericht wird Lösungsvorschläge für die in der Phase I aufgezeigten Probleme 
enthalten und in einer zweiten Enq uete "Vorschläge zur Neuregelung der Forschungsorganisation in O sterreich" 
behandelt werden. 

D anach wird vom Bu ndesministeri um für Wissenschaft und Forschung unter Mit wirkung des R edaktionsbeira tes 
un d unter Berücksichtigung der beiden Berichte und der Ergebn isse der Enqueten der End bericht "Forschungs­
organisation in Oster reich" (Lage - Probl('me - Lösu ngsvorschläge) ausgearbeitet werden. Dieser Bericht wird 
publiziert werden und soll als Materialiensammlung für die danach anschließenden legistischen Arbeiten zur 

euregelung der Forschungsorganisation dienen . 
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b) über icht über die Forschungsorganisation in Österreich 

Forschung und Entwicklung sind kein eigener Kompetenztatbestand der Bundesverfassung. Soweit Forschung 
und Entwicklung mit einer dem Bund übertragenen Kompetenz verbunden sind, sind sie Bundes-, sOnst Landes­
sache. 

Auf Bundesebene is t gemäß dem Bundesmi nisteriengesetz jedes Ressort auch für d ie Forschung auf Sachgebieten, 
die ihm zur Besorgung zugewiesen sind, zuständig. 

für die Koordinierung auf Bundesebene ist das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung zuständig. 
Zur Erfüllung der Koordinationsaufgaben werden im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Pro­
jekttcams gebildet, denen jeweils Vertreter von Staat, Wissenschaft und Wirtschaft angehören; ständige Bera­
tun gsg remien sind der 0 terreichische Forschungsrat und das Wissenschaftsforum. Für spezielle Sachbereiche be­
stehen eigene Beratungsorgane. 

Ausgehend von der qualifizierten Kritik der OECD-Ex perten, die 1969 / 70 die österre ich ische Wissenschafts­
politik analysierten, und ausgehend von den Empfehlu ngen des Beirats für Wirtschafts- und Sozial fragen der 
Paritätischen Kommission, der in seiner Studie "Vorsch läge zur Industriepolitik" auch Zielsetzungen und Emp­
fehlungen zur Forschungspol itik vorlegte, wurde im Zusammenwirken zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und 
Staat 1972 die Osterreichische Forschungskonzeption er ,ubeitet. Sie enthält die mittel- und längerfri stigen Ziel­
setzungen für eine an den Bedürfnissen der österreichischen Wirtschatt, Wissenschaft und Gesellsdlaft orien­
tierte ForsdlUngspolitik. 

Der in Konkretisierung der Oster reich ischen Forschungskonzeption erstellte "Katalog oper.ltioneller forschung -
politischer Maßnahmen", Wien 1972, enthält einen systematischen überblick über die erforderlichen Maßnah­
men, die zwischenzeitig bereits teilwei e realisiert wurden. 

Für Großforschung einrichtungen, Querschnittsbereidle und vorran gi~e Problemkrei e wurden von Projektteams 
sektOral e Konzeptionen ausgearbeitet. 

Der Bund finanziert Forschung und Entwicklung unmi ttelbar (dun:h Tragen der Investitions- und Betriebs­
kosten für universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, durch Globalzuschüsse an Selbstverwal­
tungseinrichtungen, die Forschung arbeiten durchfLihren , durch Gewährung von projektgebundenen Forschungs­
förderungen und durch Vergabe von Forschungsaufträgen) oder mittelbar im Wege der beiden durch das 
Forschungsförderungsgesetz 1967 gesdlaffenen Förderu ngsfonds (Fonds zur Förderung der wissenschaftl ichen 
Forschung, Forschungsförderungsfonds der gewerblichen \'V'irtschaft). 

Wisse nschaftsbezogene Forsdlungen dienen primär der Forrentwicklung der Wissenschaft. Sie werden insbeson ­
dere in den Hochschulen, der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, der Lud wig-Boltzmann-Gesellschaft 
und ver chiedenen privaten gemeinnützigen Forschungseinrichtungen durchgeführt. Dachverband wissenschaft­
lidler Gesellschaften ist der Verband wissenschaftlicher Gesellschaften Osterreichs. Die Projektförderung für 
wissenschaftsbezogene Forschungen erfolgt pnmar durch den Fonds zur Förderung der wi senschaftlichen For­
schung. 

Wirtschaftso rientierte Forschungen tragen zu einem fun k t ionsfähigen In novat ionssystem bei. Ihre Träger sind 
die Unternehmungen und private und staatliche Branchenforschungseinrichtungen wie insbesondere die Oster­
reichische Studiengesellschaft für Atomenergie Ges. m. b. H., die Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Ar enal 
und die kooperativen Fo rschungsinstitute, deren Trägerorganisation die Vereinigung kooperativer Forschungs­
institute der gewerblichen Wirtschaft Osterreichs ist. Zent rales Instrument der Forschungsvorhabensförderung ist 
der Fo rschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft. 

In beiden Bereichen werden gese llschaftsrelevante Forschungen durchgeführt, d. h. Forschungen, die Problem­
stellungen aufzeigen und Lösung vorschläge für kollektive Bedürfnisse und Anli egen bieten. 

Insgesamt werden in Osterreich 1977 rund 1,220/0 des Bruttonationalproduktes für Forschung und Entwicklung 
ausgegeben werden, wovon rund 400/0 vom Bund, 120/0 von den Bundesländern, rund 470/0 von der Wirtschaft 
und rund 1 % aus sonstigen Quell en fin anziert werden . 

c) Grundsätze der For chungsorganisation 

Die Erfahrungen aus einer zehnjäh rigen Vollziehung des österreichischen Forschungsförderungsgesetzes und 
aus der siebenjährigen Koordina tionsp raxis des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung sind d ie 
Basis für überlegun gen zu einer Forschungsreorgan isat ion, wobei insbesondere auch die Frage zu k lä ren ist , ob 
und inw iewei t gesetzl iche Anderungen erfor derlich sind. 

Wissenschaft un d Forschung werden heute wel tweit als Investition zur Sicherung des Wohlstandes der Bevöl ­
kerung und fü r eine bes ere Z ukunft angesehen. Sie dien etl sowohl dem Erkenntnisforrschritt a ls solchem als auch 
dem Identifizieren von Zielen und dem Auheigen von Lösungsvorsch lägen für Aufgaben der a llgemeinen Staats­
und Gesell schaftspolit ik sowie der ein zelnen Sachbereichspo li ti ken, wie der Wirtschaftspolitik, der Sozialpolit ik, 
der Gesundheitspolitik, der Ku lturpoli tik etc. 

Um ihren Aufgaben gerecht werden zu können und im Sin ne ihrer Bedeutung für den einzelnen und fli r die 
Gesellschaft ist es erforderl ich, fü r Wissenschaft und Forschung entsprechende fin anzielle und personelle Res-
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sourcen bereitzustellen. In pluralistisch-demok ratischen Gesellsdlaften entscheiden die gewählten demokra­
tischen O rgane aller Ebenen über die Verteilung öffent licher Mittel. Das Forschungsbewußtsein der Offentlich­
keit, d. h. die Bedeutun g, die die O ffe ntl ichkeit Wissen schaft und Forschung zumißt, ist von zentraler Bedeu­
tung für die Bereitstellung entsprechender gesellschaftlicher Mittel für Forsdlung. Dementsp rechend is t es 
erforderlich, daß Wissenschaft un d Forschung ihre Probl eme, ihre Anliegen und vor allem ihren Beitrag zur 
Lösung von Problemstellungen, mit denen die heuti gen Gesellschaften konfrontiert sind, der Offentlichkeit 
transparent madlen und damit die Notwendigkeit des Einsatzes gese llschaftlicher Mittel für Wissenschaft und 
Forschung begründen und di e Verantwortung der Gesellsdlaft zur Bereitstellung dieser Mittel unterstreichen. 

Die ös terreichisdle Forschungspolitik ist ei ne kooperati ve. Sie sucht das Zusammenwirken zwischen Staat, Wis­
sensdlaft und Wirtschaft. Sie orientiert sidl sowoh l an gesamtstaatlichen Zielsetzungen wie auch an den Z iel­
setzungen der einzel nen Sachbereichspolitiken, wie sie in der Osterreichischen Forschungskonzeption und den 
sektoralen Konzeptionen entha lten sind. Anderersei ts sind es gerade Wissenschaft un d Forschun g, die ihrerseits 
Altern ativen aufzeigen, um gesellschaftliche und politi sehe P robleme lösen zu können. Aus dieser kausa l-funk­
t ionellen Interdependenz ergibt sich auch der natürliche Ausgleich zwischen Freiheit der Wissenschaft und an­
gewandten zweckorientierten wissenschaftli chen Lösungsvorschlägen. Wenngleich die moderne kostenintensive 
Forschung weitgehend auf Teamwork aufbaut, mu ß sie doch den Freiheitsspiel raum und die Kreativität des 
einzelnen Wissensdlafters sidl ern . Der Wissenschafter und die Wissenschaft müssen sich ihrer humanitären 
Aufgaben und ihrer sozialen Verantwortun g bewußt sein, die Gesellschaft aber ih rer Verpflichtun g, ein Wis­
senschafts- und Forschungsklima zu gewährleisten, in dem der gerade in diesem Bereich so wesentliche per­
sonelle Faktor voll zum Einsatz kommen kann. Grundzüge jedes wissenschaftlichen Hande ins sind Objektivität, 
Toleranz- und Problembewußtsein, die grundlegende Maxime der Freihei t des Wissenschafters, die sich nicht 
nur auf die Grundbgcnforschung, sondern auch auf die angewandte Forsdlung erstreckt . 1m letzteren Fall wird 
zwar die Thematik des wissenschaftlichen Vorhabens vorgegeben, hinsichtlich der Methodik und des Ei nsatzes 
des Fachwissens mu ß aber die U nabhängigkeit des Wissenschafters gewährlei stet sein. 

Dementsprechend is t eine zentrale Aufgabe jeder Forschun gspolit ik die Sicherung eines ausgewogenen Verhält­
nisses zwischen primär erkenntnisgerichteter Forsch un g und angewandter, zweckorientierter Forschun g. In der 
Vielfalt der Forschungsorganisationen, die von den Universitäten bis zu den Industrielabors re idlt, sp iegelt 
sich das Bemühen um adäquate Lösungsformen. Gerade der Einsatz öffentlicher Mittel rechtfert igt und ver­
langt Rationalität und Effektivität von \'{fissenschaft und Forschung. Dabei ist zu berücksichtigen, daß diese 
Bereiche der Strukturpolitik zuzuordnen si nd und ihre Ergebnisse oft erst längerfristig wirksam werden . 
Wissenschaft und Forschun g kommt auch wesentliche Bedeutun g für die Schaffung und Sicherung von Arbe its­
pl ätzen zu. Einerseits sind attraktive Arbeitsplätze für jun ge Wissenschaftler wesentliche Vora ussetzung für 
eine qua lifiz ierte wissenschaftl iche Aus- un d Weiterbildung und damit die Sicherung eines hohen wissenschaft­
lichen Niveaus im Inland, andererseits zeigt eine Untersuchung des Forschungsförderu ngsfonds der gewerblichen 
Wirtschaft, daß gerade forschungsintensive Unternehmungen in Folge ihrer rascheren Reaktion auf Abnehmer­
wünsche stabilere Arbeitsplatzverhältnisse aufweisen als Unternehmen ohne eigene Forschungs- und En twick­
lungstät igkeit. 

Dementsprechend lassen sich nachstehende Grundzüge für ellle ausgewogene Forsdlungsorganisa tion In plura­
listisch-demokrat ischen Gesellschaften aufzählen: 

Freiheit der Wissenschaft und des Wissenschafters 

Soziale Verantwortung der Wissenschaft un d des Wissenschafters 

Demokratische Transparenz des Einsatzes öffentlicher Mittel für Forschung und Entwicklung 

Rationalität und Effektivität der Forschung 

Sicherung der Umsetzung der Ergebnisse von Wissensdlaft und Forschung III kulturelle, soziale und wirt­
schaftlich-technische Innovationen 

Kooperation zwisdlen universitärer und außerun iversitärer Forschung 

Attraktive Arbeitsplätze für junge Wissensdlafter und Gewährleistung der persönlichen Kreativi tät des 
Wissenschafters 

Verantwortung der Gesell schaft zur Bereitstellung ausreichender gesellschaftlicher Ressourcen fü r Wissenschaft 
und Forschung 

Sicherun g eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen primär erkenntnisgeridlteter Grundlagenforschun g 
un d angewa ndter zweckorientierter Forschu ng 

Konzertiertes Zusammenwirken zwischen zweckorient ierter Forsdlung und den Erfordernissen und Ziel­
setzungen der korrespondierenden Sadlbereidlspolit iken 

Forschun gspolitische Sdlwerpunktsetzung unter voller Berücksichtigung der wissenschaftlidlen, wirtschaftli­
chen und gesell sdlaftlidlen Zielsetzungen 

Schaffung von Forschun gsmanagement- und Forschungsinformationssystemen, die diesen G rundzü gen ent­
sprechen und Gewährleistung von Administrativsystemen, die die erforderliche Flexibilität aufweisen . 
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1. Finanzierung und Forschungsförderungseinrichtungen 

Lage 

Der Bund finanziert Forschung und Entwicklung durch Tragung der Investitions- und Betriebskosten von Hoch­
schulen und von außeruniversitären staa tlichen Forschungseinrichtungcn, durch Beteiligungen an gem ischtwirt­
schaftliche n Forschun gsei nrichtun gen, durch globale und projektgebundene Zuschüsse an sonstige öffentlich- und 
priv.ltrech tliche Forschungeinrichtungen und Arbcitsgruppcn und Einzelforscher sowie durch Forschungsbciträgc, 
Darlchen und Haftungsübern ahmcn für untern ehmen sei gene Forschung, durdl Forschungsaufträge und durch die 
Gewährung von Steuerbegünsti gungen fLir Forschung und E ntwick lung . Der Bund vergibt di e Mittel entweder 
unmittelbar an die Forschun gseinrichtun gen, Arbeitsgruppen bzw. Forscher oder an Förderun gseinrichtungen 
(insbesondere dic beiden Forschungsförderun gsfonds ). 

Dem Fonds z ur Förderun g der wissenschaftlichen Forschung obliegt die Projektförderung im Bereich de r wis­
se nschaftlichen Forschung, dem Forschungsförderu ngsfonds der gewerblichen Wirtschaft im Bereich der gewerb­
lichen Wirtschaft. Die Bundesländer fördern Forschun g und Emwicklun g teils unmittelbar, teil s im Wege von 
Land es fonds (z . B. Steiermärkischer Landesfonds zur Förderung von Wissenschaft und Forschung) oder Lan ­
dess tiftun gen (z . B. Hochschuljubiläulllsstiftun g der Stad t Wien) sowie durch Mittrag un g der KosteIl vo n Hoch­
schul en inn erhalb des betreffen den Bundeslandes bzw . von landeseigenen Fo rschull gse inrichtun ge n. 

Die öffentl ich- und privatrechtlichen l nteres ensvertretungen sowie sonsti ge öffentlich-rechtliche Selbstverwal­
tun gskörper (Sozialversicherungcn ctc .) haben oft nicht unbeachtliche Forschungsakti\·itäten. Beisp iel swe ise be­
treiben die Kammern tei I weise Eigen forschu ng, vor allem im Bereich de r Wirtschafts- und SOLial wissenschaften 
oder trcl gen zu hehlich ausgerichteten Forschu ngen Dritter bei. 

In d iesem Zusammenhang ist in sbesondere a uch dcr Jubi läumsfonds der Oesterreichische:1 Nationalbank zu er­
wähnen . Derzeit wcrden die Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung in Osterreich etwa zu 52 % 

von der öffentlichen Hand, zu 47 % vo n der Wirtschaft und zu 1 % aus sonstigen Quellen finanziert . Von den 
förderungsmittel n des Bundes stehen nur rund 6 % für freie Förderungen und Aufträge zur Vcrfügung. 
Rund 58% entfallen auf den forschung wi rksamen Ante il der Finanz ierung der Hochschulen, rund 8 % auf 
Globalzuschüssc an d ie beiden Forschu ngsförderungsfonds und rd. 10% auf Globalzuschüsse an selbständigc 
Forschungseinrichtungen (wie bei sp ielswei se die Akadcmie der \'(fissen schaften, die Ludwig Boltzmann Gesell­
schaft, das Institut für höhere Studicn und wissenscha ft liche Forschung), r und 13 % auf außeruni\·ersitä re 
staatliche Forschu ngscinr ichtungen und rund 50/0 auf in ternationale Kooperationen. 

Die Industrie- und Gewerbebet riebe fi nanzie rtcn ihre Forschungs- und En t wicklun gsa usgabe n nach der letzten 
Erhebung der BunLleskammer der gewerbli chen Wirtschaft zu 96% selbst, 3,8% 'w urden von der öffentlichen 
Hand und 0,2 % aus sonsti gcn Quellcn finanziert. 

Die förderung durch die bei den Forschungsförderun gsfo nds ist im Forschungsförderun gsgesetz 1967 und in den 
Gcsch:iftsordn ungc n und Förderungs richtlinicn der Fonds gerege lt. Die Wohnbau- und Straßen forschun g ist 
sondergesctzlich (im Wohnbauförderun gsgesetz bzw . im Bundesstraßengesetz) normiert. Für die Vergabe von 
Fo rschu ngsaufträgen , Expertengutachtcn und die Gewährung von Forschungs förderun gen durch Bundesdienst­
stcllcn gelten bundeseinheitlichc Rahmenrichtlinien, die von der Bundesregierung am 2. 9. 1975 beschlosscn 
wurden. Dic Abgabenbegünsti gun gen fi.ir Forschung und Ent wicklung, die derzeit in Osterreich gelten, sind 
zus,lln menfassend in dem Sonderdruck "Stcuerbegi.in st igung für Forschung und Entwicklung in O sten'cich ", 
\'{'ien 1975, dargestellt. 

Probleme 

Als Grunds:ltzthemen in Fragen der (öffentlimen) Forschungsförderung werden im Zusammenhang mit dcn 
bestehenden Forschungsförderungsein richtungen Probleme der Kontrolle dcs Einsatzes öffentlicher Mittel und 
der Relcvanz der geförderten Forschungstätigkeit erörtert. Die Auseinandersetzung ist weniger zentriert um 
Problemc d er ex-post Verwcndungs- und Erfolgskonrrolle, obwohl auch hier Verbesserungen im Hinblick auf 
Koste n- und Ergebnistransparenz ge fordert werden, als vielmehr um Probleme der ex-ante Entscheidungsfindung 
bezügl ich Forschungsz ielcn und -prioritätcn. Der für die Hochschulforschung postu lierten Selbstkontrolle von 
Pl a nun g, Qualität und Effizienz der Forschungsaktivitäten durch die wissenschaftliche Gemeinschaft wird die 
fordcrung nach d er Beteiligung der anderen gese llschaftlichen Kräfte an den diesbezüglichen Entscheidungspro­
zesse n entgegenha lten. Nur durch eine solche Beteiligung könnten auch unmittel bar drängende gesell schaftliche 
Probl emc im Forschungsgeschehen Berücksichtigung erfahren. Zu dieser Betonung der Gesellschaftsrelevanz wird 
von Hochschulsc ite die lan gfristige Auswirkun g des von der wissenschaftlichen Forschung produzierten Er­
k enntniszuwachses auf den w irtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Fortschritt angeführt. 

T n Konkretisierung dieser Grundsatzdiskussion wird einerseits die Beibehaltung der Struktur der bestehenden 
Forschungsförderun gseinrichtun gen gefordert, andererseits werden strukturelle Anderungen vorgeschlagen. So 
sollen in die Entscheidungsorga nc der Forschungsförderungsfonds (insbesondere des Wissenschaftsfonds) Vertre­
ter der Verwaltung, der Wirtschaft (Sozialpartner), der außeruniversitären Forsmungseinrichtungen und des 
wissenschaftlichen Nachwuchses Aufnahme finden (dies jeweils alternativ oder kumu lat iv) . In E inzelsteIlung­
nahmen wird eine Vereinhei tlichun g des bestehenden Förderungsfondssystems oder die G ründung eines Fonds 
für "die auf Mensm und Gesellschaft bezogene Forsmun g" oder mehrerer neuer Fonds bzw. Bereits tellung 
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zusätzlicher Mittel für bisher nicht erfaßte Forschungsbedürfnisse vorgesch lagen. In Beziehung zur Kontroll­
und Relevanzthematik stehen auch Problematisierun'gen des Vergabeverfahrens und Begutachtungssystems des 
Wissenschaftsfonds. Während einerseits die Beibehaltung des anonymen Begutachtungssystems unter Transpa­
renz der Gutachtensinhalte gefordert wird, wird andererseits eine größere Transparenz des Begutachtungsver­
fa hrens etwa mittels öffentlicher Hearings und vermehrter Möglichkeit zur Stellungnahme durch den Förde­
rungswerber, sowie eine Zweiteilung der Begmachtung in "wissenschaftliche Tragfähigkeit" und "gesellschaft­
liche Relevan z" für notwendig erachtet und eine spezielle Interessensanalyse der eingereichten Projekte ange­
regt. Unter Beibehaltung der gegenwärtigen Fondsstruktur werden zur Berücksichtigung gesellschaftlicher For­
schungsbedürfnisse Instrumente wie die "nationalen Programme" nach dem Muster des Schweizer ational­
fonds oder die "Forschu ngsthemenausschreibung" zur Diskussion gestellt. 

Ungeklärt sei die Stellung des privaten gemeinnützigen Sektors, insbesondere der wissenschaftlichen Gesell­
schaften, hinsichtlich seiner von der öffentlichen Hand zu fördernden Aufgaben, sowie die Stellung des Ver­
bandes der wissenschaftlichen Gesellschaften Osterreichs als allgemeine oder ausschließlich auf diesen Sektor 
bezogene Förderungseinrichtung. 

Als grundsätzliche Ausführung zum Thema "Demokratische Kontrolle öffentlicher Mittel" ist auch die Forde­
rung nach Vergabe öffentlicher Forschungsförderungsmittel nur an Institutionen mit einem Mindestmaß an 
innerbetrieblicher Mitbestimmung sowie die korrespond ierende Forderung der Einführung von Mitbestimmungs­
regelungen analog zum UOG für den außeruniversitären Bereich zu verstehen. 

Ein kontroversielles Thema ist die Einbeziehung juristischer Personen in die Förderungstätigkeit des Wissen­
schaftsfonds. Die Frage der Nachwuchsförderung insbesondere durch den Wissenschaftsfonds wird im Grund­
sätzlichen weithin einheitlich befürwortet, wenn auch durchaus verschiedenartige Vorschläge dazu gemacht wer­
den, so z. B. die Kleinförderung, die Auftragsvergabe an achwuchskräfte durch die Fonds oder die MitteIbin­
dung für Nachwuchsförderung. 

In Fragen der Forschlmgsfinanziemng wird von Hochschul-, Wirtschafts- und fondsseite ein vorrangiges Pro­
blem in der Sicherung einer konjunkturunabhängigen Bereitstellung von Forschungsmitteln gesehen, um der in 
längerfristigen Zeiträumen angelegten Durchführung und Wirksamkeit von Forschungstätigkei t gerecht zu wer­
den. Ebenso wird der Wunsch nach genereller Anhebung der For chungsmittel u. a. mit Hinweis auf Yergleich­
bare Länder ge:iußert. Außerordentliche Aktionen zur Mittelaufbringung (Anleihen etc.), und eine stärkere 
verbund mäßige Beteiligung von Ländern und Gemeinden werden zur Diskussion gestellt. 

Sektorale Finanzierungsprobleme \>erden im Nachholbedarf der wirtschaftsbezogenpn Forschung, in der Siche­
rung der Hochschulforschungsmittel und einer getrennten Dotierung des funktionsgebundenen Forschungsan­
teils und des freien, lehrunabhängigen Forschungsanreils für die Hochschulen, sowie in der Sicherung der Basis­
finanzierung für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen gesehen. Finanzierungsabhängige Planungs­
probleme sollen durch mehrjährige Budgetvorschauen erleichtert werden. 

Allgemein wird eine verstärkte achwuchsförderung verlangt. Von Wis enschafts ei te wird auf die otwendig­
keit vermehrter Mittelbereitstellung für den Besuch von Tagungen und Veranstaltungen für den wissenschaft­
lichen Erfahrungsaustausch hingewiesen. Schwerpunktfinanzierungsmöglichkeiten sollen durch Aufstockung von 
Budgetmitteln ausgebaut werden. Im wirtschafrsbezogenen Bereich werden Finanzierungslücken in der Innova­
tionspha~e gesehen, zu deren Behebung sich unter anderem die Schaffung einer Risikobeteiligungs- oder Inno­
vationsgesellschaft anbiete. Auf ein Mißverhältnis in der Finanzierung von Wohnbau- und Straßenforschung 
gegenüber anderen Bereichen wird hin gewiesen. Für die wissenschaftlichen außeruniversitären Anstalten des 
Bundes werden (haushalts- )rechtliche Probleme der Verwendung von Drittfinanzierungen für Forschungstätig­
keiten angeschnitten. 

In Bezug auf indirekte (steuerpolitische) Forschungsfinanzierung werden, wenn auch unter verschiedenen 
Akzentsetzungen, vermehrte Steuererleichterungen für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vorgeschlagen. 
So weisen die außeruniversitären gemeinnützigen Forschungseinrichtungen auf die Bedeutung erweiterter Spen­
denbegünstigungen hin, insbesondere auch im Hinblick auf die Motivation für Privatinitiative. Von Wirtschafts­
seite werden Vorschläge zur steuerlichen Erleichterung betrieblicher Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
unter Unterstreichung des wachstumsfördernden und strukturverbessernden Effektes solcher Maßnahmen erstattet, 
unter anderem mit Hinweis auf die umfangreichen Ausführungen in der Veröffentlichung des Bundesministe­
riums für Wissenschaft und Forschung "Steuerbegünstigungen für Forschung und Entwicklung im internationa­
len Vergleich", Wien 1975. Insbesondere werden Fragen der generellen Umsatzsteuerbefreiung für Forschungs­
aufträge und Museumsveröffenrlichungen, eines erhöhten Werbungskosten pauschales für aktive Fo.·sc:ler l..!1::l 

der Gebührenbefreiung von Darlehen für F & E angeschnitten. Das Bundesministerium für Finanzen hält die 
derzeitigen Steuerbegünstigungen für ausreichend und wendet gegenüber dem Wunsch nach Erweiterung der 
steuerlichen Begünstigungen neben teuertechnischen Argumenten das fiskalpolitische Argument des Einnahmen­
entfalles und die otwendigkeit des gezielten und koordinierten Einsatzes öffentlicher Mittel ein, der im allge­
meinen bei direkten Subventionen in stärkerem Maße gewährleistet erscheint. 

Die Bedeutung öffentlicher Auftragsforschung wird in vielen tellungnahmen betont und vereinzelt auch die 
forcierte Anhebung der dazu zur Verfügung stehenden Mittel gefordert. Aus dem sozial wissenschaftlichen 
Bereich wird die wissenschaftliche Relevanz de durch die Auftragsforschung legitimierten Zuganges zu Daten 
und Informationen hervorgehoben. Vorschläge zur Auftragsforschung befassen sich mit deren öffentlicher Aus­
schreibung und deren Begutachtung analog dem vom Fonds zur Förderung der wissenschaftl ichen Forschung 
praktizierten Verfahren. 
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2. Planung und Koordination 

Lage 

Koordination bedeutet allgemein Täti gkeiten in Teilbereichen untereinander und auf ein Gesamtziel hin abzu­
stImmen. 

Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes hat fest gestell t, daß der Begriff der Koordination als Abstim­
mung von Tätigkeiten und Tätigkeitsergebnissen arbeitsteilig eingerichteter Aufgabenträger zu definieren ist und 
daß die Kompetenztatbestände des Bundesministeriumsgesetzes auch Planungsinitiativen einschließen. 

Die Koordinierungsinstrumente im Forschungsbereich umfassen thematisch-inhaltliche Koordinierungsinstru­
mente, I nformationssy terne, Verfahren regelungen, organisatorisch-institutionelle Koordinierungseinrichtun gen. 
Thematisch-inhaltliche Koordinierung wird durch die Erstellung von globalen und sektoralen Konzepten (z. B. 
Osterr. forschungskonzeption bzw. Ergebnisse der Projektteamsarbeiten) sowie auch durch den jährlichen Be­
richt der Bundesregierung an den ationalrat gemäß § 24 Abs. 3 des Forschungsförderungsgesetzes und durch 
die Orienlierung juristisch selbstständiger Forschungs- und Forschungsförderungseinrichtungen an den Zielset­
zungen der in Projektteams gemeinsam erarbeiteten Konzeptionen, wie beispielsweise im R a hmen der mittel­
fristigen Programme der 0 GAE, de mittelfristigen Programmes der Akademie der Wissenschaften, der 
Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, bei der Erarbeitung der Prioritätenbereiche des Forschungsförderungsfonds der 
gewerblichen Wirt chaft und dem Schwerpunktprogramm des Fonds zur Förderun g der wissenschaftlichen For-
chung erreich. \\' esentliche Voraus etzungen und dami~ wesentliches Koordinierungsinstrument ist generell ein 

entsprechende Tnformationssy tem, wie es im Forschungsbereich durch die Forschungsstatistik, die Fakten­
dokumentation (Erfassung sämtlicher Förderungen und Aufträge von Bundesdienststellen auf EDV seit 1. 1. 
1974) sowie durch die Einr ichtun g sekto raler C lear in g- und Informationsstellen (z. B. ASSA FLjr Weltr:llIm­
forschung und Sonnenenergie, Akademie der Wissenschaften für Hochenergiephysik, OSGAE für Energiefor­
schung etc.) besteht. Verfahrensregelungen zur Koordination enthalten die Bestimmungen des Bundesministerien­
gesetzes owie die bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien für Forschungsförderungen und Forschungsaufträge 
und Expertengutachten. Organisatorisch-in titlltionelle Koordinierungsinstrumente stellen das J Ilterministerielle 
Forschung~koordinationskomitee mit seinen Arbeitsgruppen sowie sektorale Expertenkomitees bzw. Projektteam , 
die Veran taltung ,·on Koordination )'mposien, die Vergabe von Forschungsaufträgen und Expertengutachten 
zu Zwecken der Forschungskoordination und im weitesten Sinn Beratungsorgane wie beispielsweise das Wis­
sensehaftsforum und der Osterreichische Forschungsrat dar. Diesen sowie auch den verschiedenen anderen Bera­
tlIngsorganen sowie auch Förderungseinrichtungen und Forsdlungsein ri chtungen kommt für die von ihnen be­
treuten Bereiche eine sehr große de facto Koordinationsfunktion zu. 

Tach dem Bundesministeriengesetz ist die Forschung integrierender Bestandteil der deli jeweiligen Ministerien 
obliegenden Kompetenzbereiche. Dadurch soll insbesondere auch ein enges Zusammenwirken zwischen For­
schungspolitik und Sadlbereichspolitiken (Wirtschaftspolit ik, Sozialpolitik, Gesundheitspolitik etc .) ermöglicht 
werden. 

Probleme 

Koordinierungs- und Planungsprobleme thematisch-inhaltlicher Art werden durchwegs im Zu ammenhang mit 
Problemen der organisatorisch-instrumentellen Ebene gesehen, wobei Problemen des Beratungs- und Informa­
tionswesens besondere Bedeutllng zugemessen wird. So sollen die auf Ebene der Forschungseinrichtungen, der 
Forschungsförderungseinrichtungen und der Ressorts bzw. der Gesamtregierung erstellten bzw. zu erstellenden 
Forschun gsp rogramme mittels umfassender Beratungsorgane aufeinander abgestimmt werden. Teils wird an die 
Koo rdinationsaufgabe bestehender Organe wie des Forschungsrates oder des interministeriellen Forschungskoor­
dinationskomitees erinnert und deren Inten ivierung gefordert, teils wird die euschaffung solcher Organe 
anstelle oder in Ergänzung bestehender Koordinierungsorgane gefordert. Abgrenzungsprobleme werden z wi­
schen fondsgeförderte r Forschung und Ressotforschung (insbesondere Wohnbau- und Straßenforschung), zwi­
schen allgemeiner Forschungspolitik und Sachbereichspolitiken, zwischen Bund und Ländern, zwischen Forschungs­
förderung und Basisfinanzierung der Hochschulforschung, zwischen staatlicher und industriell-gewerblicher For­
schung und zwischen außeruniversitärer und universitärer Forschung gesehen. Beratungs- und Koordinations­
gremien wie ein (nationaler) Wissenschaftsrat, ein Gesamtbeirat für Auftragsforschung, ei n "Pool" für Auf­
tragsforschun g, Forschungsbeiräte für jedes forschungstreibende Ressort, ein Forschun gskoordinationskom itee 
Staat - Wirtschaft, ein Forschungskoordinationskomitee bzw. Fondskuratorium Bund - Länder (- Kam­
mern), ein Forschungskoordinationskomitee für internationale Wissenschaftsbeziehungen sowie ein Gremium 
der Projektbegleiter öffentlich geförderter Forschungsarbeiten werden im Hinblick auf die genannten Lücken 
zur Koordinationsverbesserung vorgeschlagen, wobei verschiedentlich die Notwendigkeit der Ausstattung dieser 
Gremien mit eigenen Stäben betont wird. 

Unausgeschöpft sei auch das Koordinationspotential des Verbandes der wissenschaftlichen Gesel1schaften für 
den privaten-gemeinnützigen Bereich, insbesondere der wissenschaftlichen Gesellsdlaften und ihres Verba ndes. 
Inhaltlich-themat isch wird neben der o. e. Notwendigkeit der Erstellung von mittel- und längerfrist igen For­
schungsp rogrammen auf die koordinative Funktion der Projektteams des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung hingewiesen. Im Bereich der Hochschulforschung seien koordinative Maßnahmen nur für die "Big­
Science" -Pro jek te erforder lich. 
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Ein brei tes pek t rum von Vorsdllägen befaßt sich mit dem koordinationsfördernden Aspek t von Dokumen­
tation und Information . Vorgesdllagen werden u. a. · ein~ zentrale Informationsstelle (beim Forschungsrat) fü r 
gep lante, in Durchführun g begriffene und abgeschlossene Forschungsvorhaben, ein regelmäßiger Forschungs(stät­
ten )katalog, ein Katalog der G roßgeräte und/ oder Meßeinrichtungen, eine zentrale Dokumenta tion über Aus­
wertungs- und Verwertungsberichte, öffentlidle Leistungsberichte der Forschun gsi nsti tutionen , eine Erweiterun g 
der Faktendokumentat ion des Bundes, Ausbau der fachbezogenen Informations- und Dokumentationsdienste, 
zentrale In forma tion über fachbezogene Inform ationsdienste, Förderung von jährlichen Fachtagun gen und Ein­
richtung ei nes jährlichen Forschun gstages . Generell kann als Hauptproblem der Informat ionsseite der Koordi­
nationsthematik das Fehlen von bzw. der Wunsch nach " Information über Information" angesehen werden. 

3. Kooperation 

3.1. Innerstaatliche Kooperation 

Lage 

Kooperationen bestehen derzeit in institutionalisierter Form und in Form von Personalunionen. Die Durchfüh­
ru ng partnerschaftlicher P rojekte und die partnersduftliche Er richtung von Forschungsinstituten , insbesondere 
zwischen außeruniversitären Einrichtun gen, Schaffung und Betrieb kooperativer Forschungsinstitute sind Bei­
spiele für insti tutionalisierte Kooperationen. Beispiele für Per onalunionen sind die Bestellung von Universi ­
tätslehrern als Leiter außeru niversitä rer For chungsinstitute bzw. die Erteilung von Lehraufträgen an außer­
universitäre Forscher. Im UOG beispielsweise sind in den Bestimmungen über Forschungsinstitute besonderer 
Art explicit Kooperationsverträge mit außeruni versitären Einrichtungen vo rgesehen. Eben so ermöglicht das 
VOG die Schaffung interuniversitärer Einr ichtungen. Trägcr- und Dachorganisationen, wie beispielsweise die 
O sterreichische Akadem ie der Wissenschaften, die Lud wig-Boltzmann-Gesell schaft, der Verband wissenschaftlicher 
Gesellschaften, die Vereini gung der kooperativen Forschun gsinstitute der gewerblichen Wirtschaft Osterreichs 
begünstigen nicht nur Kooperationen innerhalb des von ih nen betreuten Bereiches, sondern fun gieren vielfadl 
auch als Bindeglied zu anderen Forschungssekroren, insbesondere im Bereich zwischen universitärer und außer­
universitärer Fo rschun g. 

Die Fragen der Kooperation si nd eng mit den Fragen der Koordination verbunden . Die persönliche Mobi­
lität der Forscher hängt insbesondere audl von den a rbei ts- und dienstrechtlichen Bestimmungen und den da-
mit verbundenen Vor- und achteilen in berufsmäßiger Hinsicht ab. 

Probleme 

In Kooperat ionsfragen wird zwar für einze lne Sachbereiche die besteh ende Kooperat ion als ausreichend emp­
funden, vereinzelt das Moment der Freiwilligkeit bzw. der Unnotwendigkeit besonderer Maßnahmen ange­
führt, generell wi rd jedoch die Verbesserung von Kooperationsmöglichkeiten und -täti gkeiten durch institutionelle 
Maßnahmen im weitesten Sinn als wünschenswert erachtet. Insbesondere für die Kooperation von universi tärem 
und auße runi ve rsitärem Bereich werden vo n bei den Seiten Wünsche nach einer ver mehrten institutionalisi erten 
Forschungsverbundform geäußert, wozu der § 93 des UOG bezüglich Gründung kooperativer Forschun gsinsti­
tu te ei nen redltlichen Rahmen bereitstelle, de r um die Schaffung weiterer Rechtsgrundlagen für die Koopera tion 
von Universitätsinstituten mit sel bständi gen Forschungseinrichtungen erweitert werden solle. Ebenso sei zur E r­
leichterun g der Kooperation Universität - Wirtschaft die nähere gesetzliche Konkretisierun g des § 49 Abs. 4 
UOG ins Auge zu fassen. Von außeruni versitärer Seite wird eine stärkere Integration in den Lehr- und For­
schungsbetrieb der Universitäten als wünschenswert erachtet. Vorschläge hiezu befassen sich mi t der vermehrten 
Vergabe von Lehraufträgen an außeruniversitä re Forscher, mit der Erleichterun g von Habilitationsmöglichkei ten 
fü r außeruniversitäre Wissenschafter, der öffentl idlen Ausschreibung von Lehraufträgen sowie mit der Schaffun g 
eines sogenannten "Forschungsauftrages" analog dem Lehrauftrag im Hochschulbereich. Dadurch ollen in außer­
universitären Einrichtungen tätige Wissenschafter zu Forschungsa rbeiten in Hochschulen herangezogen werden. 

Generell werden weniger unterschiedliche Rechtsformen der ei nzelnen Forschungseinrichtungen als v ielmehr die 
fehl ende Mobilität der Forscher insbesondere zwischen Wissenschaft und Wirtschaft als Kooperationsh inder­
ni s gesehen, welches nicht zuletzt durch unterschiedliche dienstrechtliche Regelungen und d ie o. e. ma ngelnde 
Integrati on auße runi versi tärer Wissenschafter in den Lehr- und Forschungsbetrieb der Universität verursacht 
sei. M angelndes Kooperationsbewußtsein wird auch auf fehlende Information über die Forschungstätigkei t des 
jeweils in Frage kommenden Partners zurückgeführt, die durch Schaffun g von Informationsmedien z. B. über 
an gebotene und gesuchte F & E-Ergebnisse, Vermehrung der Informationsveranstaltungen der Fonds, Vermeh­
run g der Information über Leistungsan gebote der Uni versitäten, durch zentrale Koordinierungs- und Clearing­
SteIlen (Wissenschaftsbörsen ) behoben werden könnte und zu Programmkooperationen institutionalisierter Art 
bzw. laufenden Absprachen mittelfristi ger Forschungsrichtungen und -ziele führen könnte. 

Sekroral sei insbesondere für die mittelbetriebliehe Wirtschaft die kooperative ach frage nach Forschungsresul-
taten mittels Forschungsvereinigungen wünschenswert. 

Als maßgeblich für d ie Kooperationsverbesserung w ird di e bevorzugte Finanzierung von Kooperationsprojek­
ten und die Berücksichtigung von Kooperationskosten bei Forschungsprojekten sowie die Erteilung von Auflagen 
zur Kooperation bei Forschungsaufträgen bzw. -förderungen erachtet. 
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3.2. Internationale Kooperation 

Lage 

Die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit erfolgt auf weltweiter und regionaler, staatlicher und nicht­
staatlicher, multi- und bilateraler Ebene. Sie umschließt ~emeinsame Forschungsaktivitäten im Bereich der Ta -
tur-, Geistes- und ozialwissenschaften, Diskussion und Harmonisierungsversuche nationaler Forschungspoliti­
ken, Lizenz- und Kooperationsverträge von industriellen Unternehmungen, laufende Kontaktnahmen zwischen 
nationalen wissenschaftlichen Einrichtungen, Aus- und W'eiterbildung, Information und Dokumentation sowie 
die Erstellung einheitlicher Standards (z. B. Forschungsstatistik) usw. 

Die Formen internationaler Zusammenarbeit umfassen internationale staatliche und nichtstaatliche Organisa­
tionen, gemeinsame Forschungs- und Ausbildungsinstitute, Gemeinschaftsforschungsprojekte in nationalen For­
schungseinrichtun gen, gemeinsame forschungspolitische Rahmenplanung, Symposien und Seminare, den Aus­
tausch \'on Wissenschaftern, Wissenschafts- und Kulturabkommen a ls Rahmen für engere künftige bilaterale 
Kooper:uionen und die Vereinheitlichung wissenschaftlicher und wirtschaftlicher nationaler Rechtsbestimmun­
gcn (z. B. Zollbegünstigungen für wissenschaftliche Geräte ctc.). 

Internationale Zusammenarbcit umschließt Großprojekte, die teils über die Eigenkapazitäten der Mitgliedstaa­
ten hinausgehen (z. B. im Bereich der Atom-, Weltraum- und Energieforschung), Projekte in unmittelbar öffent­
lichem Interesse (Volksgesundhe it, Umweltgestaltung, Bildungsplanung etc.), Projekte, die der Natur nach inter­
nationale Kooperation erfordern (z. B. internationale Kommunikationssysteme, international \'crgleichbare Sta­
tistiken ctc.) und Kooperationen, dic primär im gemcinsamen Wirtschaftsinteresse liegen. Die bilaterale wi~­
senschaftliche Zusammenarbeit umfaßt bilaterale Wisscnschafts- und Kulturabkommen und dic Durchführung 
gcmcinsamer Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Gemischtwirtschaftliche Formen der internationalen Zu­
sammenarbeit sind \'on Sr.Ut und fndustrieunternehmen gemeinsam finanzierte bzw. durchgeführte internatio­
nale Vorhaben. 

[m Bereich der internationalen Großforschung beteiligt sich Osterreich an Projekten der Atol1l- und Energie­
forschung, der Hochenergiephysik und der Weltraumforschung. In der multilateralen Programmforschung ar­
beitet Osterreich an den Forschungsprogrammen der UNESCO und des ICSU, der OECD und der wissen­
schaftlich-technischen Kooperation der Europ;iischen Gemeinschaften mit Drittstaaten mit. Die wissenschaftlichen 
l1lultilater.llen Kooper.uioncn außerhalb der Großforschung und der Forschungsprograml1lc umfa~sen Mitwir­
kung auf forschungspol itischem und forschungsinformatorischem Gebiet vor allem innerh;db der U ESCO, der 
OECD und des Europarates. Im unmittelbaren Forschungsbereich si nd es Beteiligungen Osterreichs an den 
Arbeiten der UNO-Organisationen, der Europäischen Konferenz für Molekularbiologie, der Europä ischen 
\X' issenschaftsstiftung, des Internationalen Zentrums für mcchani~che Wissenschaften, der Entwicklungshilfe­
organisationen, der internationalen Organisationen im Bereich der Sozialpolitik, der internationalen Gesund­
heitsorganisationen, im Bereich der Umwelt, im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie Mitwirkungen an 
wirtschaftlichen und technischen internationalen Einrichtungen. Im bilateralen Bereich bestehen mit 16 Staaten 
Kulturabkommen, mit fünf Staaten wissenschaftlich-technische Abkommen, mit zwei Staaten Abkommen im 
Bereich von Gesundheit und Umweltschutz und mit 14 Staaten Abkommen über die wirtschaftlich-industrielle 
und technische Zusammenarbeit. überdies bestehcn Partnerschaftsabkommen zwischen inländischen Forschungs­
einrichtungen, insbesondere der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften und ausländischen Partnerorga­
Il1satJonen. 

Die Ausgabcn dcs Bundes für internationale Forschungskooperationen stiegen von rund 45 Mio. S im Jahre 1970 
auf rund 173 Mio. S im Jahre 1977 an. 

Probleme 

Für die Notwendigkeit internationaler wissenschaftlicher Kooperation wird insbesondere mit der spezifischen 
Bcdeutung des internationalen Erfahrungsaustausches und der Betciligung an internationalen Großprojcktcn 
wissenschaftlich-technischer Natur für ein kleines Land mit beschränktem Forschungspotential argumentiert. 
Für die Beteiligung an internationalen Großforschu ngsprojekten soll neben dcr langfristigen Sicherung der 
finanziellen Bedeckung und der Bedeutung des intellektuellen Rückflusses in Form von know-how besonderes 
Augenmerk auf einen angemessenen finanziellen Rückfluß in Form von Aufträgen an die österreichische Wirt­
schaft gewidmet werden. Osterreichischerseits müßten bei internationalen Projektkooperationen Relaisstellen 
von ausreichender Kapazität vorhanden sein. 

Angesichts der starke Ausweitungstendenzen zeigenden Aktivitäten sollte den Folgekosten der Beteil igung 
Osterreichs und dem Vorhandensein eines entsprechenden Auswertungspotentials im I nl and mehr Aufmerk­
samkeit zugewendet werden. Hiebei sollte auch periodisch überprüft werden, ob bzw. in welchem Umfang 
eine weitere Aufrechterhaltung der Beteiligung nach Maßgabe der o. a. Kriterien noch vertretbar ist. 

Eine gewisse Skepsis wird der internationalen wissenschaftlichen Kooperation unter Einschaltung internatio­
naler Organisationen wie UNESCO oder WHO bzw. im Rahmen von globalen Kulturabkommen entgegen­
gebracht. Nicht zuletzt aufgrund der günstigeren Finanzierbarkeit innerhalb bestehender bilateraler Kulturab­
kommen und wissenschaftlich-technischer Abkommen bzw. aus Eigenmitteln der beteiligten Forschungsei nrich­
tungen sollen bilaterale und befristete Kooperationen den multilateralen eher vorgezogen werden. Zur Aus-
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füllung solcher bi lateraler Abkommen sei für den Hochschulbereich das im außeruniversitären Bereich insbeson­
dere von der Akademie der Wissenschaften bereits gehandhabte Instrument der "Partnerschaften" einzurich­
ten, das im Rahmen einer UOG-Novellierung eine gesetzliche Grundlage erhalten solle. Das den "Partner­
schaften" zugrunde liegende Arbeitsprogramm sei als Instrument der Planun g und Gestaltung der interna­
tionalen Kooperation anzuerkennen. 

Eine vermehrte Nutzung der Mögl ichkeiten der Entsendung österreichischer Experten in internationale Orga­
nisationen wird empfohlen. 

Zur Verbesserun g des internationalen Erfah rungsaustausches wird eine vermehrte Mittelberei tstellun g für Aus­
landsdienstre isen , Auslandsstipend ien, Gastprofessuren und -vorträge und den Besuch von Tagungen und Kon ­
gressen wissenschaftlicher Natur als notwendig erachtet. 

4. Prioritäten 

Lage 

Allgemeine und sektora le Zielsetzungen und R ahmenkriterien für Schwerpunkte sind in der O sterreichi schen 
Forschungskonzeption enthalten. In Konkretisierung der Osterreichischen Forschungskonzeption wu rden in 
Projektteams, in denen Vert reter vo n \'\f issenschaft, Wi rtschaft und Staat zusamm enwirkten, sektorale Kon ­
zeptionen erstellt, so beispielsweise das Energieforschungskonzept, das Konzept für die geowissenschaft liche 
und geotechnische Forschung, Konzepte für staatliche oder gemischtwirtschaftliche Forschungseinrichtungen, für 
den Einsatz von EDV im wissensc aftlich-akademischen Bereich, für Okosystemforschung etc. Von den noch 
laufenden Arb .ten sind insbesondere die Konzeptionen für Arbeitswissenschaften und Rohstoffforschung zu 
erwähnen . Bei Erstellung der Konzepte wurd e ein enges Z usammenwirken zwischen Sachbereichspolitikcll, 
Wirtschaftspolitik, Energiepo litik , Sozialpol itik etc. und der Forschungspolitik angestrebt. 

Neben diesen Konzep t ionen haben auch Selbstverwaltungskörper wie die Osterreichische Akademie der Wis­
senschaften mittelfri st ige an den Zielsetzungen der österreichischen Fo rsch un gskonzept ion orientierte Forschungs­
programme erstell t. 

D er Forschungsförderungsfonds der gewerbl ichen Wirtschaft hat eine Fondsuntersuchun g über Prioritätsbereiche 
durchgeführt und davon Orientierungshilfen zur Bestimmung von Förderungsprioritäten abgeleitet. D ie R ek­
torenkonferenz und der Fonds zu r Förderung der wissenschaftlichen Forschung haben ei n Schwerpunktpro­
gramm erstel lt bzw. mit dessen Realisierung begonnen. Als Förderungsschwerpunkt im Sinne des Forschungs­
förderungsgesetzes wurde im Hinblick auf die Bedeutun g und Problematik der Energieversorgung d ie Energie­
forschung erklärt . 

Die staatliche Auftragsforschung wu rde intensiviert und gesel lschaftspolitisch relevanten Problemstellungen vor 
allem im Bereich der Medizin , des Um weltsch utzes und der Sozialwissenschaften P riorität eingeräumt. 

Probleme 

Die Ausführungen zum Thema "P rioritäten " beziehen sich sowohl auf Prioritäten Im Struktur- und Orga n i­
sa tionsbereich als auch auf solche thematisch-inhaltl icher Art. 

Im strukturellen Bereich wurden Prioritäten vor al lem i .. Zusammenhang mit diagnostizierten Lücken bzw. 
"Schwachstellen" der Forschungsförderun g und -Organisation fes tgestellt. So soll der Förderu ng der anwen­
dungsorientierten Grund lagenforschung und der Zweckfo rschun g sowie der Förderung interdisziplinärer Schwer­
punkte Vorrang eingeräumt werden. Besonders förderungswürdig erscheinen weiters Forschungsprojekte von 
Nachwuchswissenschaftern, Ausbildung von Forschungspersonal, Vertretung in internationalen Organisationen 
etc., die Schaffung von Datenbanken (zur sozialwissenschaftlichen Sekundäranalyse) und generell die Verbes­
serung von Fors.J1ll ngsinformationssystemen. Für den Bereich der Wirtschaftsforschung soll te der Ausrichtung 
der Forschungstätigkeit auf höchstwerti ge Endprodukte und der Ausrichtung der Forschungsförderung auf die 
Innovationsphase Vorrang eingeräumt werden. Die Frage nach inhaltlich thematischen Forschungsprioritäten 
wird teils mit generellem Hinweis auf das Schwerpunktprogramm der Rektorenkonferenz bzw. des Wissen­
schaftsfonds sowie d ie Prioritätenkataloge der Arbeitskreise des Gewerbefonds beantwortet, teils werden spe­
zifische Forschungsthemen ( - bereic.~e) angefü hrt. Generell wird zu bedenken gegeben, daß der Forschungsbe­
darf in Osterreich nicht klar artikuliert sei, sowie, daß zur Einschätzung als prio ritärer Bereich sowohl die 
Erkenntnis von Forschungslücken ("Schwachstellen ") als auch die Erkenntnis vorhandener Forschungskapazi­
täten (" Forschungsstarkstell en") führen kön nte. T hemat ische Prioritätenvorschl äge werden teilweise aus dem 
disziplinen-spezifischen Gesichtspunkt der vorschlagenden Institution, teilweise - insbesondere von Dachorga­
nisationen und Institutionen aus dem gesellschaftlichen Bereich i. e. S. - aus einem übergreifenden und glo­
balen Gesichtswinkel erstattet. Von einze lnen Einrichtungen für ihren Bereich erstattete Vorschläge betreffen 
etwa die Kunstforschun g, die Bildungsforschung, die sozia lwissenschaftl iche Forschung, die entomologische For­
schung, d ie Bibliotheks- und Informationsforschung, die höhl enkund liche Forschun g, slawistische Forschun g 
und andere. 
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Aus eher umgreifender Sicht werden mit jeweils unterschiedlicher Häufigkeit und Detailierung folgende For­
schungsthemen genannt: Energie- und Rohstofforschung (mit Subbereichen wie Lagerstättenforschung, Aufbe­
reitungstech nik, Recycl ing, K ri senvorsorge, Petrochemie etc.), Umwel tforschu ng (mit Subbereichen wie Ent­
wick lung von umweltfreundl ichen Technologien, technologische Vorausschau und Scenarios, Gewässerforschung 
etc. ), soz ioökonomische Forschung und Wirtschaftsforschung (mit Subbereichen wie Vermögens- und Ein­
kommensstruktur, soziale Schichtun gs- und Integrationsforschung, Arbeitsmarktforschung, Güterqua litäts- un d 
Bed ürfnisforschun g), medizinische Forschu ng (mit Subb ereichen wie K rebsforschu ng, Altersforschung, Herz­
Krci la ufforschun g, Diabetesforschung, Nuklea rmed izin, Suchtforschu ng, medizinische und soziobiologische 
Grundlagenforschu ng etc.), Erforschung sozialer und politischer Probleme (mit Subbercichen wie Kriminal­
soziologie, Demographie, Aspekte der Lebensqualität und der Arbei tswelt, Konfliktforschung, Freizeit- und 
Erholungsforschung, Organisationsforschung, Demokratieforschung, Rehabilitationsforschung, Zusammenarbeit 
vo n Staaten unterschiedlichcr Gesellschaftssysteme etc.) , Wohnungs- und Bau forsch ung, Verkehrsforschung, 
physikalische Forschung (Gru ndlagenforschung, Atomphysik etc.), biologische Forsch ung (M ikro- und Moleku­
larbiologie, Genetik etc.), (E rwachsenen )-Bildungsforschun g, Tutzung der EDV. 

Zur Frage der Prioritäten-Identifi z ierun g wird in grundsätzlicher Ausfüh rung vermerkt, daß die Einschätzung 
als prioritärer Bereich unter unterschiedlichen Kriterien erfolgen könne (aufgrund von ForschungsJi.icken bzw. 
Forschungsbedürfnissen und aufgrund von vorhandenen und weiter zu entwickelnden Forschungskapazitäten). 
Als I dentifizierungsverfahren werden das Verfahren des Forschun gsförderun gsfonds der gewerblichen Wirt­
schaft zur Erstellung von Prioritätenli sten und das Verfahren des Fonds zur Fö rderun g des wis enschaftli­
ehen Forschung gemeinsam mit der Rekrorenkonferenz zur Erstellung eines Schwerpunktprogrammes genann t. 

Zur Berücksichtigung gesellschaftlicher Forschun gsprioritäten bzw. -bedürfnisse könnten diese Verfahren um 
T nstrumentc wie d ie Forsch ungsth cmenausschreibung (insbesondere für den Bereich de Gewerbefonds) und die 
"nationalen Programme" (in besondere für den Bereich des Wissenschaftsfonds) ergänzt werden. Für die Grund­
lagenforschung wird die otwendigkeit der Entellung von Schwerpunktprogrammen innerhalb der wissen ­
schaftlichen Gemeinschaft unter Beibehaltung des Antragsprinzips betont. Eine gesetzliche Beauftragung der 
Forschungsförderungsfonds mit dcr Erstellung von Schwerpunktprogrammen (nach dem Muster der Rektoren­
konfercnz) wi rd zu erwägen gegeben. Des weiteren wird die PrioritätensteIlung in Fachgremien, disziplinen­
internen Kommis ionen bzw. Fachkommissionen (des nati onalen Forschungsrates), in Projektteams, durch En­
quetcn in Fachbereichen, durch multidisziplinäre Wissenschaftsgremien aus Generalisten, durch eine zu schaf­
fende Koordinationsstelle für Forschungsförderung, durch jährliche Befragung der Arbeitskreise des Gewerbe­
fonds, durch regelmäßige Meinungsforschung unter Einschaltung von Massenmedien, Fonds, Behörden, Kam­
mern und w issenschaftlichen Gremien der Forschungsinstitute vorgeschlagen. Insbesondere bei Erstellung von 
Prioritätcnlisten durch Fachgremien und Projektteams wird auf die otwendigkeit der Koord inierung hin­
gewIesen. 

Was das Verhältnis von Schwerpunktforschungsförderung zu al lgemeiner Forschungsförderung betrifft, beste­
hen unterschiedliche Meinungen. Es wi rd entweder allgemein festgestellt, daß kein festes Verhältnis angebbar 
sei odcr daß Ausgewogenheit unter Berücksichtigung von ß rfordernissen, Kapazitäten und Pluralität erfor­
derlich sei oder eine Gewichtsverschiebung zugunsten eines der beiden Bereiche wünschenswert sei. Das Spektrum 
des ziffernmäßig angegebenen Soll-Verhältnisses von Schwerpunktforschun g zu allgemeiner Forschung reicht 
von 1 : 4 bis 3 : 1. 

5. Auswertung der Ergebnisse und Erfolgskontrolle 

Lage 

Die Forschungsförderungsaktionen enden normalerweise bei der Entwicklung des P rototyps bzw. des Ver­
fahrens, die Wirtschaftsförderungsaktionen setzen erst bei der P roduktion ein . Eigene staatlich geförderte 
Verwertungsgesellschaften bestehen nicht. 

Das Forschungsförderun gsgesetz sieht explizite Verpflichtungen für die Fonds vor, fü r eine geeignete Verbrei­
tung und Verwertung der Ergebn isse der geförderten Vorhaben vorzusorgen. Innerha lb der öffentl ichen 
Aufträge bestehen grundsätzlich nicht nur keine Bestimmungen, Auft rägen, die die Auswertung österreichischer 
Erfindun gen ermöglichen, Priorität einzuräumen, Normenbestimmungen stehen sogar tei lweise entgegen. 

Kostenrechnungs- un d Kostenplanungssysteme bestehen vor allem im Wirtschaftsbereich, im öffentl ichen Sektor 
bestehen sie für "betriebsähnliche" Einrichtungen, sonst jedoch findet zumeist das kameralis t ische System An­
wendun g. Für Planung und Kostenrechnung an Hochschulen wu rde vom Bundesministerium für W issenschaft 
und Forschung 1973 ein Vorschlag fü r ein neues Rechnun gssystem unter dem T itel " Hochschulplanungsrech­
nung" ve röffentlicht. 

Die Arbeitsgemeinschaft für Paten tförderung, die im Zusammenwirken zwischen dem Bundesmi nisterium 
für Handel, Gewerbe und Industrie und der Bundeswirtschaftskammer gegründet wurde, berät Erfinder und 
gewährt Unterstützun gen zur P a tentanmeldung. 
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Probleme 

Hinsichtlich der Verwertung der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung werden einerseits Kommunika­
tions- und Informationsprobleme, andererseits Finanzierungsprobleme gesehen. Im Bereich des Informations­
wesens wird die Zugängigkeit der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung für die öffentlichkeit durch 
Verpflichtung zur Publikation oder Einräumung von Publikationsrechten (auch im Falle der Auftragsforschung) 
verlangt. eben Vorschlägen zu breitgestreuter Publikation von Ergebnissen und Vorhaben (in allgemein ver­
ständlicher Form) werden Vorschläge geäußert, die die Forschungsergebnisse dem potentiellen Nutzer- bzw. 
Interessentenkreis zugängig machen sollen. Vor allem die Kommunikation zwischen Hochschule und Industrie 
soll neben verstärkter personeller Mobilität, etwa durch Forschungsstipendien, durch die Schaffung von Clea­
ring- und Beratungsstellen für wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten der Hochschulforschung oder durch 
Offerierung der Forschungsergebnisse in Fachblättern verbessert werden. Für die Verbesserung der Organi­
sation der Nachfrage nach Forschungsresultaten bietet sich für den Bereich der Klein- und Mittelbetriebe die 
Gründung von "Forschungsvereinigungen" an, die eine Mittlerfunktion zu den für diesen Bereich besonders 
bedeutsamen Anbietern von Forschungsresultaten, den kooperativen Forschungsinstituten, einnehmen könnten. 

Weiters wird in genereller Weise die Verbesserun g von Publikationsmöglichkeiten und der verstärkte Einsatz 
von SDI-Dicnsten angeregt. 

Zur Finanzierung der Verwertung von Forschungsergebnissen wi rd zu bedenken gegeben, daß gerade die 
Stufe der Innovation, der erstmaligen Umsetzung der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung in technische, 
wirtschaftliche und soziale Neuerungen, von der Forschungsförderung nicht mehr, von der Wirtschaftsförderung 
weitgehend noch ni ht erfaßt werde. Die Vorschläge sehen daher neben der oben erwähnten verbesserten und 
insbesondere auch institutionalisierten Information über Forschungsergebnisse vor allem vor, daß entweder die 
Forschungsförderung auf dem Bereich der Innovation ausgedehnt oder dieser Bereich von der Wirtschafts­
förderung voll erfaßt werde oder für diesen Zwischenbereich eigene Förderungseinrichtungen geschaffen wer­
den. So wird angeregt, die Zweckmäßigkeit einer Innovation gesellschaft oder einer Risikobeteiligungsgesell­
schaft zu prüfen. Ebenso wird die Schaffung einer Verwertungsgesellschaft unter Führung oder Beteiligung der 
öffentlichen Hand zur Diskussion gestellt und auf das Beispiel der französischen A VAR verwiesen. Zur Er­
leichterung des Finanzierungsrisikos der Innovationsphase könnte auch die öffentliche Hand mittels öffentli­
cher Aufträge oder Abnahmegarantien für Erstserien, neue Verfahren und Versuchsanlagen etc. herangezogen 
werden. Weiters wird zur Erleichterung der Aufbringung von Risikokapital der verstärkte kombinierte Ein­
satz von Haftungsübernahmen (z. B. im Wege der Entwick lungs- und Erneuerungsfonds Ges. m. b. H., gege­
benenfalls auch für Betriebskapital) mit der Gewährung von Zinszuschüssen und Bankkrediten vorgeschlagen . 

Die Meinungen über die Zweckmäßigkeit von Kostenrechnungs- und -planungssystemen im Forschungsbereich 
sind geteilt. 0 wird zum Ausdruck gebracht, daß sie in der Grundlagenforschung weitgehend nicht anwend­
bar oder von zweifelhaftem Wert seien bzw. nur für routinemäßige Aufgaben si nnvoll seien. Andererseits 
wird die Einführung von Kostenrechnungssystemen auf der Basis der Erfahrungen insbesondere des außer­
universitären Bereiches auch für den Hochschulbereich befürwortet, wobei betont wird, daß die Kostenrechnung 
nicht die fachliche Beurteilung ersetzen solle, sondern eine Grundlage für eine verläßliche Beurteilung von der 
betriebswirtschaftlichen Seite schaffen solle. Die derzeitigen Rechnungs- und Kostenplanungssysteme im For­
schungsbereich müßten jedoch auf ihre praktische Anwendbarkeit weiter überprüft und verbessert werden. Die 
Einführung einheitlicher Kostenrechnungssysteme für sowohl vom Bund geförderte Forschungseinrichtungen als 
auch vom Bund geführte Forschungseinrichtungen könnten nicht nur als Grundlage für eine Programm/ Budget­
Planung und für die Berichterstattung der Forschungsträgereinrichtungen dienen, sondern auch durch unter­
schiedliche Kostenstrukturen bedingte Konkurrenznachteile von Forschungseinrichtungen und Ungleichbehand­
lungen von Forschern beseitigen helfen. Insbesondere für die Entlohnung der w issenschaftlichen Leistungen, 
für tundensätze, Zuschlagsätze und Spesenersätze wird die Erstellung einheitlicher Richtlinien vorgeschlagen. 

Für den Hochschulbereich wird die Beschränkung von Kostenrechnungssystemen auf Auftragsprojekte als wün­
schenswert beachtet, für kleinere Forschungsprojekte sollen vereinfachte Verfahren der Kostenrechnung vorge­
sehen werden. 

Erfolgskontrolle wird in den teIlungnahmen zwar grundsätzlid1 begrüßt und für notwendig gehalten, aber im 
Bezug auf die inhaltliche Seite der Erfolgskontrolle auf die vielfältigen damit verbundenen Probleme hinge­
wiesen. Die Kriterien der Erfolgskontrolle könnten weitgehend nur als Indikatoren angesehen werden, da neben 
dem kurzfristigen insbesondere der langfristige Aspekt berücksichtigt werden müßte. Erfolgskriterien seien kaum 
quantifizierbar, der Output von Forsd1Ung und Entwicklung kaum meßbar. Zwischen den einzelnen Stufen der 
Forschung müßte bei der Erfolgskontrolle differenziert werden. Für die Grundlagenforschung sind es vor allem 
die Publikation der Ergebnisse, die Zitation, die Anerkennung in der Fachwelt, die Einladung zu in- und 
ausländischen Kongressen, für die anwendungsorientierte Forschung vor allem die Verwertbarkeit und die tat­
sächliche Verwertung, der betriebs- und volkswirtschaftliche Gewinn, die Umsetzung in quality of life, Patent­
und Lizenzbilanz etc. Wesentlich leichter sei dagegen eine formale Verwendungskontrolle, d. h. die Kontrolle 
der Einhaltung der Förderungsbedingungen bzw. der widmungsgemäßen Verwendung der Mittel durchzufüh­
ren, wozu die Verbesserung und Intensivierung des Berichterstattungswesens der Förderungs- und Forschungs­
einrichtungen dienlich sein könnte. 
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6. Ausbildung und Management 

Lage 

Wissenschaftliche Aus- und Weiterbildu ngsmöglichkeiten nach Abschluß des ordent lichen H ochschulstudiums be­
stehen im Hochschul- und außeruniversitären Sektor, in geringe rem Umfang in Post-G raduate- K ursen, in Tätig­
keiten bei internationalen Forschungsein ri chtungen und insbesondere auch in de r Teilnahme an Tagu ngen, Sym­
posIen etc. 

Eine spez ielle Nachwuchsförderung innerhalb der größeren Forschungsfinanzierungsak ti onen besteht derzeit nicht, 
und die gerade für den jungen W issensch a ftler wichti ge Mobilität zwischen inländischen Forsch un gseinrich tun­
gen universitärer, a ußeru n iversi tä rer und insbesondere auch industrieller Art so wie zwischen in- und auslän­
dischen Forschungseinrichtungen wird durch unterschiedliche dienst- und arbeitsrechtliche Rege lungen, vielfach 
auch durch den M angel, Posten- und Ka rrieren achteile bei vorübergehenden Tätigkeiten in anderen Einrichtun ­
gen z u vermeiden, beh indert. 

Die spezielle Struktur von Wissenschaft und Forschung bedingen auch entsprechende Managementstruktu ren . 
OECD-Untersuchun gen über die technologische Lücke zwischen den USA un d Westeuropa haben gezeigt, daß 
es primär keine "technologische" Lücke, ondern eine Managementlücke ist. 

Probleme 

Teilweise wird In den Stellu ngnahmen der gegenwarnge Sta nd der Nachwuchsförderun g als im wesentlichen 
ausreichend empfunden, teilweise wird mit zahlreichen Vorschl ägen die Verbesserung der Nachw uchsförderun g 
angeregt. So wird vorgeschlagen, die Zuständigkeit des Wissenschaftsfonds auf achwuchsförderung, eventuell 
durch Mittel bindung und/ oder Einrichtung einer Klei nfö rderung insbesondere fü r R eise- und Publ ikationskosten 
vorzun eh men. Ebenso soll der Ausbau von Finanzierungsmögli chkeiten, insbesondere von Disserta tion s- und 
Postdokto ratsst ipendien u. a . für Auslandsaufenthalte, für Arbeiten in Forschun gse inri chtu ngen und in der 
Industrie der achwuchsfö rderun g dien en. 

Zur Vermehrung von Arbeitsplätzen für den wissenschaftlichen achwuchs wird die Schaffung von zeitlich 
begrenzten Dienstpos ten für Forschungsassistenten vorgeschlagen und auf das sogenan nte "Hei enberg-Pro­
gramm" der westdeutschen Forschun gsorganisa tionen hingewiesen, das die Einfü hrun g von "Heisenberg-St ipen­
diaten" und " Heisenberg-Professuren" vorsieht. eben besserer finanzie ller Dotierung von achwuchswissen­
schaftern gegenLiber der Fachpraxis (insbesondere im medizinischen Bereich) w ird die Einräumung entsprechender 
Zeit und Freiheit zur Durchführun g eigener Forschungsarbeiten für den wissenschaftl ichen achwuchs für not­
wendig erachtet. Wünschenswert se i ferner die wechselseitige Heranziehung von Nach wuchswissenschaftern des 
universit;üen und des außeruniversitären Bereichs für die jeweiligen Forschu ngs- und Lehraufgaben unter be­
sonderer Berücksichtigun g ve rmehrter Einräumung von Habilitierungsmöglichkeiten . Für den außeruniversitären 
Bereich werden Mitbestimmungsregelungen analog zum UOG angest rebt. 

Die Frage nach der Beiz iehun g wissenschaftlimen Nachwuchses zu Auslandsprojekten wird vielfach pOSitiV be­
antwortet, teilweise wird einschränkend auf di e Not wendigkeit entsprechender inländischer Vorpraxis und auf 
die Gefahr der Abwanderu ng hingewiesen. Unter Hinweis auf das Modell des "As oc iate-Expert-Program" 
der U ESCO wird beton t, daß Auslandsausbildung auch Voraussetzung für eine vermehrte Anstellung von 
Osterreichern in multilateralen Organisationen se i. 

Eine verstärkte Mobilität wird allgemein a ls wünschenswert angesehen und die Schaffung organisatorischer, 
dienst- und steuerrechtlicher Voraussetzungen dafür urgiert. So sollen dienstrechtliche und besoldungsmäßige 
Unterschiede insbesondere fü r die im staatlichen Einflußbereich stehenden Fo rschun gseinrichtungen, aber auch 
zwischen staatlichen und industriell -gewerb lichen Forschungseinrichtun gen bese itigt we rden . Praktiker bzw. Wis­
senschafter außerunive rsitärer Einrichtungen sollen vermehrt zu Forschungs- und Lehraufgaben in Unive rsitäten 
herangezogen werden, z . B. mittels neu zu schaffender Forschungsaufträge. 

Au f personeller Ebene wird insbesondere von Hochschulseite das Mißverhältnis zwischen wissenschaftl ichem 
un d nichtwissenschaftlichem Personal a ls zent rales Managementproblem gesehen und die Bereitstellung von Dienst­
posten mit R efundierung der Bezüge und die übernahme von Verwaltungsagenden (insbesondere Gehaltsver­
rechnung) durch staatliche Stellen bzw. die Schaffung neuer Kategorien von Dienstposten, die aus Drittein­
nahmen finanziert werden, für notwendig erachtet. Regelun gsbed ürftig seien au ch dienst- und besoldungsrecht­
liche Probleme der mit Forschungsa rbeiten im Auftrag Dritter beauftragten Bundesbediensteten, so insbesondere 
das Dienstposten- und Refundierun gsproblem. 

Die Trennun g von Forschungs- bzw. wissenschaftlicher Tätigkeit und Verwaltungstätigkeit bzw. wirtschaftlicher 
Führun g wi rd für wünschenswert erachtet, wobei der Ausbildung von Forschungsmanagern besonderes Gewicht 
zukomme. Eine vermehrte Schulung des Forschu ngspersonals in Managementfragen wird angeregt. Auf die 
enge Verb indung der Sicherung der mittelfristigen Finanzierung mit Fragen der Gewährleistung entsprechender 
Arbeitsplätze und der Mobilität w ird hingewiesen. Eine Verbesserung organisatori scher Probleme im Bereich 
von Forschun gseinrichtungen sei auch von verstärkter Mitbestimmung z u erwarten. 
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7. Informations- und Publikationswesen 

Lage 

Das Informations- und Publikationswesen umfaßt 

die Faktendokumentation im Forschungsbereich (laufende Erfassung der Forschungsförderungen und For­
schungsaufträge des Bundes; die Erfassung der Forschungsstätten in einern Forschungsstättenkata log; die 
Erfassung der öffentlichen und privaten Forschungsfinanzierungsaktionen, Förderungspreise und Stipendien) 

die F & E-Statistik (Erhebungen durch das tlsterreichische Statistische Zentralamt für den Hochschulsektor, 
den staatlichen Sektor und den privaten gemeinnützigen und kooperativen Sektor und durch die Bundes­
kammer der gewerblichen WirtSchaft für den Unternehmenssektor ; jährliche Erstellung des Bundesbudgets 
Forschung und der Forschung budgets der Länder sowie sektorale Erhebungen) 

Forschungspolitische Literaturdokumentation 

Erfassung und Fortschreibung von Großgeräten Im wissenschaftlich-akademischen Bereich 

Informations- und Dokumentationssysteme im Bereich von Wissenschaft und Forschung, die den Stand und 
die Entwicklung von Wissenschaftsdisziplinen und Technologien erfassen 

wissenschaftliches Bibliothekswesen 

wissenschaftliches Verlagswesen einschließlich Eigenverlage wissenschaftlicher Einrichtungen 

sowie Schrifttums- und Veranstaltungswesen im wei testen Sinn. 

Die öffentliche Hand unterstützt dieses Informations- und Publikationswesen durch Tragung von Basiskosten 
für Einrichtungen, insbesondere Bibliotheken, durch Bereitstellung von Förderungsmitteln für Publikationen und 
die Inanspruchnahme von Dokumentationssystemen und durch die Durchführung von für Faktendokumentation 
und Statistik notwendigen Erhebungen. 

Das Informations- und Publikationswesen dient einerseits dem Wissenschaftler als Information für seine wis­
senschaftlichen Arbeiten, zugleich als die Möglichkeit, deren Ergebnisse zu publizieren, und als Leistungsnach­
weis, andererseits dem Wissenschaftspolitiker, indern sie ihm die für Entscheidungen erforderlichen Unterlagen 
bereitstellt. Es hat aber auch die wesentliche Funktion, zur Auswertung der Ergebnisse abgeschlossener For­
schungsvorhaben beizutragen und insbesondere auch die tlffentlichkeit über Stand und Probleme der Wissen­
schaft und Forschung zu informieren und damit zu einer Steigerung des Forschungsbewußtseins beizutragen. 

Probleme 

Fragen des Informationswesens sind eng mit anderen Fragestellungen verbunden, wie dies insbesondere bei den 
Problemkreisen "Planung und Koordination" und "Auswertung und Erfolgskontrolle" zum Ausdruck kommt. 
über das Ausreichen der derzeitigen Information über Forschung und Entwicklung bestehen geteilte Meinungen, 
als Problem zeigt sich jedoch deutlich ein Mangel an der "Information über die Information", d. h. eine geeig­
nete umfassende Verbreitung und Inanspruchnahme von vorhandenen Informationsmöglichkeiten. 

Als wünschenswert wird eine laufende, umfassende Information über Forschungsprojekte und ihre Ergebnisse, die 
verstärkte Förderung der Publikationen, insbesondere auch populärwissenschaftlicher Publikationen und die 
entsprechende Verbreitung wissenschaftlicher Informationen durch die Massenmedien erachtet. Die Schaffung sek­
toraler oder zentraler Informationsdienste bzw. Dokumentationsstellen und Clearingzentren, Grobübersichten 
bzw. zusammenfassende Darstellungen über einzelne Wissenschaftsbereiche sowie eine mediale Konzentration bei 
Informationen und vor allem eine verstärkte Information auf Projektebene werden vorgeschlagen. Bei einer 
gesetzlichen Neuregelung der Forschungsorganisation sollte auch das wissenschaftliche Bibliotheks- und Infor­
mationswesen mitberücksichtigt werden und die F & E-Statistik gesetzlich fundiert werden. Detailvorschläge be­
treffend die Erweiterung der Faktendokumentation des Bundes um die Forschungstätigkeit von Bundesdienst­
stellen, die Herausgabe einer laufenden Bibliographie der Publikationen des BMfWuF und des BMfUuK und 
Schaffung einer Bezugsstelle, die Förderung von Publikationen vor allem in internationalen Fachzeitschriften 
mit page-charges, die järrliche Abhaltung eines Forschungstages, die Erstellung eines Kataloges für Großgeräte 
und Meßeinrichtungen, die Registrierung bestehender Informationsstellen u. a. m. 

Als förderungswürdig wurden neben sektoralen oder thematischen Förderungsbereichen (wie Geisteswissenschaf­
ten, Archäologie, Höhlenkunde, Rohstofforschung, Geotechnik, Aufbereitungstechnik, Straßenforschung, Museen­
forschung, Bereiche technischer, medizinischer, sozialer Relevanz etc.) wissenschaftliche Periodika und in eher 
grundsätzlicher Ausführung die Förderung von Berichtspublikationen zum Nachweis (etwa in Mehrjahresabstän­
den) über die Forschungstätigkeit angesehen. Die Verpflichtung zur Publikation geförderter oder beauftragter 
Forschungsergebnisse sowie die Verpflichtung zur Drucklegung von Dissertationen wurde als notwendig erachtet. 
Zur Kostensenkung sei die Steuerbelastung für wissenschaftliche Publikationen zu vermindern und unter Prü­
fung moderner Verfahren der Informationsübermittlung kostengünstige Druck- und Vervielfältigungsverfahren 
heranzuziehen. Als Förderungskriterien für wissenschaftliche Publikationen werden genannt: die wissenschaftliche 
Qualifikation, insbesondere auch die internationale Anerkennung; die Informationsrelevanz für das Fachpubli-
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kum, insbesondere auch die Relev-anz für die Weiterführung wissenschaftlicher Arbeiten bzw. für die Auswer­
tung; die Relevanz für die Nachwuchsförderung; das Erfordernis der Begutachtung; die Erstellung von Förde­
rungskriterien aufgrund der Sachbereichsprioritäten. 

Die otwendigkeit einer verstärkten Information der Offentlichkeit wu rde insbesondere im Hinblick auf die 
Rechtfertigung und Aufklärung über die Verwendung öffentlicher Mittel an eine demokratische Offentlichkeit 
und die dadurch zu fördernde Bereitschaft zur Bereits tellung weiterer und vermehrter Mittel unterstrichen . In 
Zusammenhang mit der otwendigkeit einer verstärkten Berichterstattung in den Massenmedien, insbesondere 
im ORF wi rd auch die Notwendigkeit ei ner verstärkten Aus- und Heranbildung von verantworrungsbewußten 
Wi senschaftsjournalisten gesehen. 

Die Meinungen, ob das Sozialprestige der Forschungsarbeit ausreichend sei, sind geteilt. Es wird auch hinge­
wiesen, daß für die verschiedenen Bereiche wissenschaftlicher Tätigkeit unterschiedliches Sozialprestige gelte. 

8. Beratungswesen 

Lage 

Zur Entscheidungsvorbereitung bedient sich der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung sowie d ie für 
die jeweiligen Ressorrforschungsbereiche zuständigen Bundesmini ter ständiger oder ad hoc-Berarungsorgane für 
gene relle oder spezielle Fragen von Forschung und Entwicklung. 

Nach dem Forschungsförderungsgesetz ist der Osterreichische Forschungsrat, der die Mitglieder der Präsidien der 
beiden Forschungsförderungsfonds umfaßt, zur Beratung der gesetzgebenden Körperschaften, der Bundesregie­
rung und Landesregierungen sowie der einzelnen Resso rt~ berufen. 

Das 1971 vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung berufene Wissenschaftsforum umfaßt Vertreter 
des taates, der Wissenschaft und der Wirtschaft und soll durch seine Zusammensetzung alle Aspekte der For­
schungspolitik berücksichtigen können . Die Mitglieder des Osterreichischen Forschungsra tes sind auch im Wis­
senschaftsforum vertreten. 

Weitere ständige Beratungsorgane des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung für den Forschungs­
bereich sind das Expertenkomitee für EDV im wissenschaftlich-akademischen Bereich, der Beirat fü r Hoch­
spannungsforschung und das Energieforschungskoo rd inationskomitee. 

Um dem komplexen Charakter von Forschung und Wissenschaft gerecht zu werden und gleichzeitig ver wal­
tun gsökonomisch vorzugehen, setzt der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu r Behandlung von 
globalen und sektoralen Fragen Projektteams ein, die die für eine konzeptive und aktive Forschungspolirik 
notwendigen wissenschaftlichen Expertisen zu Gesamt- oder Einzelfragen auf dem Gebiet der Wissenschaft und 
Forschung erarbeiten. 

Das Bundesministerium für Bauten und Technik hat drei Berarungso rgane, den Bei rat für die a ll gemeine Bau­
forschun g und des Technischen Versuchs wesens, den Beirat für Wohnbauforschung und den Beirat für Straßen­
forschung. Beim Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz wurde der Beirat für Umweltschutz 
errichtet. 

Forschungseinrichtungen wie beispielsweise die Osterreichische Studiengesellschaft für Atomenergie Ges. m. b. H ., 
die Osterreichische Akademie der Wissenschaften oder die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft - Osterreichische 
Vereinigung zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - und Dachorganisationen wie beispielsweise die 
Vereinigung kooperativer Forschungsinstitute der gewerb lichen WirtSchaft Osterreichs oder der Verband der 
wissenschaftlichen Gesellschaften Osterreichs fungieren ebenfalls als Beratungsorgane. Auch die beiden For­
schungsförderungsfonds nehmen wesentliche Beratungsfunktionen wahr. 

Für den Bereich der Hochschulen obliegen auf Grund des Universitäts-Organ isationsgesetzes der Osterreichi­
schen R ektorenkonferenz, dem Akademischen Rat und der Bundeskonferenz des wissenschaftlichen Personals 
und auf Grund des Hochschülerschaftsgesetzes der Osterreichischen Hochschülerschaft Beratungsfunktionen. 

Probleme 

Das derzeitige Beratungswesen wird nur in wenigen Stellungnahmen a ls ausreichend angesehen. Auch wenn aus­
drück lich darauf hingewiesen wird, daß eine gesetzliche Neuregelung nicht zie lführend bzw. nicht erforderlich 
sei, so wird doch auf die entsprechende Ausschöpfung bzw. Aktivierung der bestehenden Möglichkeiten und 
Organe, etwa des Wissenschaftsforums, des Forschungsrates sowie des interministeriellen Forschungskoordina­
tionskomitees verwiesen . Eine große Anzahl von Stellungnahmen spricht sich für die Neuerrichtung eines um­
fassenden Beratungsorganes aus. So soll ein nationaler Wissenschaftsrat zur Beratung der Bundesregierung sowie 
der bundesweiten Koordinierung der Forschungsaktivitäten und zur Empfehlungsabgabe über Prioritäten 
(nationale Programme) errichtet werden oder der Forschungsrat unter Einbeziehung der Aufgaben des Wissen­
schaftsforums und unter Einbau des interministeriellen Forschungskoordinationskomitees zu einem Beratungs­
organ der Bundesregierung und des BMfWuF mit Sekretariat beim BMfWuF ausgebaut werden. In die gleiche 
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Richtung zielen Vorschläge zur Schaffung einer "übergeordneten Beratungsinstanz nach Vorbild der Schweiz" 
sowie eines Rates für Wissenschaft und Forschung in Analogie zu dem im UOG verankerten Akademischen 
Rat und zur Schaffung eines "gut funktionierenden Forschungsrates auf Basis der bei den Fonds, beschickt mit 
Vertretern von Wissenschaft, Wi rtschaft und Staat". Für wünschenswert wird erachtet, daß die Zahl der Mit­
glieder eines solchen Beratungsgremiums eher klein gehalten werde. 

Die sektorale Beratungsfunktion der ad hoc-Projekneams wird hervorgehoben und deren verstärkte Heran­
ziehung gefordert. Zur Koordinationsvorbereitung und Ergebnisverwertung dieser Projektteams wird ein Gesamt­
beratungsorgan für wünschenswert erachtet. Auf der Basis von Ressortforschungsbeiträgen für jedes forschungs­
treibende Ressort wird ein Beirat für Auftragsforschung vorgeschlagen. 

I m Zusammenhang mit Beratungsfragen werden verschiedentlich auch die unter dem Punkt "Förderung" be­
handelten Probleme der Zusammensetzung der Entscheidungsgremien der Forschungsförderungsfonds und des 
Begutachtungsverfahrens erörtert. 

Detailvorschläge zum Beratungswesen sind die Heranziehung ausländischer Wissenschafter bzw. Gremien, die 
Einrichtung einer Begutachtungskommission für kunsthistorische Forschung, die Einführung einer Begründungs­
pflicht der Entscheidungsinstanzen bei Abweichen von den Empfehlungen der Beratungsorgane, überprüfung 
der Vorteile einer Zusammenführung von Fachbeiräten ähnlicher Fachrichtung, die Schaffung einer Zentralstelle 
zur Beratung für Anschaffung aufwendiger Geräte, die Schaffung einer Statusbezeichnung zur ideellen Aner­
kennung der Beratungs- und Begutachtungstätigkeit. 

9. Sonstige Anregungen 

Lage 

Unter sonstigen Anregungen wurden innerhalb der Umfrage zusammenfassende grundsätzliche oder mehrere 
Einzelfragenbereiche berührende oder aus der Sicht des Beantworters schwerpunktmäßige oder sektorale Son­
derprobleme oder Vor chläge zur weiteren Vorgangsweise behandelt. 

Probleme 

Die als "sonstige Anregungen" ausgeführten Problemstellungen und Vorschläge wurden größtenteils in die 
vorstehenden Sachkapitel eingearbeitet, zumal es sich des öfteren um Zusammenfassungen und Bekräftigu ngen 
der unter den einzelnen Sachkapiteln abgegebenen Stellungnahmen handelte. 

Im besonderen wurden Vorschläge und Problematisierungen der bisherigen und künftigen Vorgangsweise in 
Vorbereitung der gesetzlichen Neuregelung der Forschungsorganisation vorgebracht. So wurde hingewiesen, daß 
im Fragenkatalog des BMfWuF wichtige Fragen nicht enthalten gewesen seien, so insbesondere die Frage 
nach Motivation und Rollenverständnis des Forschers; eine Auftragsstudie über Motivation und Interessenslage 
der Fragenkatalogbeantworter wurde an geregt. Es wurde zu bedenken gegeben, daß im System der Fragebogen­
aktion "Ungleiches nebeneinander gestellt und gleich behandelt wurde, obwohl den einzelnen Bereichen ein ganz 
unterschiedlicher Stellenwert zukommt". 

10. Rechtliche Wertung 

Zur Frage einer gesetzlichen Neuregelung bestehen unterschiedliche Ansichten. Während einerseits die bestehende 
Forschungsorganisation nicht als neuerun gsbediirftig erachtet wird bzw. mit administrativen Maßnahmen das 
Auslangen gefunden werden könnte, werden andererseits gesetzliche Neuregelun gen befürwortet. Für diese wird 
entweder die Novellierung bestehender Einzelgesetze (etwa des Forschungsförderungsgesetzes oder des UOGs), 
zusätzliche neue gesetzliche Regelungen (so etwa für die öffentliche Auftragsforschung, die Erfinderförderung) 
und/ oder die Schaffung eines umfassenden Rahmengesetzes vorgeschlagen . Dieses R ahmengesetz wieder wird in 
unterschiedlicher Weise entweder als möglichst flexible und auf Grundzüge beschränkte Regelung oder als Dach 
fü r zu novellierende und neuzuschaffende gesetzliche Regelungen verstanden. 
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11. Vorschläge zur Neuregelung 
der Forschungsorganisation 

in asterreich 

(Bericht über die Phase 11 - Lösungsvorschläge - der Vorbereitungsarbeiten 

für eine gesetzliche Neuregelung der Forschungsorganisation) 
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Vorbemerkungen 

a) Vorbereitung einer gesetzlichen Neuregelung der Forschungsorganisation 

Mit dem Bericht "Lage und Probleme der Forschungsorganisation in O sterreich" wurde die Phase I (Analyse 
und Problemfo rmu lierun g) der Vorbereitungsarbeiten für eine gesetz liche Neurege lun g der Forschungsorganisation 
a bgeschlossen. 

Mit dem vorliegenden Bericht wird die Phase II (Lösungsvorschläge) eingeleitet. Der vorliegende Bericht" Vor­
sch läge zur eu regelung der Forschungsorganisation in Osterreich" enthält Lösun gsvorschläge für die im Bericht 
"Lage und Probleme der For chungsorganisation in Osterreich" aufgezeigten Probleme. Er berücksichtigt a uch 
die Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaft "Forschung zwischen Konflikt und Konsens" des Europäischen Forums 
Alpbach 1977. Er enthält in Kapitel 9 eine Zuordnung der Lösungsvorschläge nach juridischen Kategorien, soweit 
dicse Gesetzesänderungen bedingen. 

Der vor liegende Bericht dient a ls Grundlage für die vo rgesehene 2. Enquete "Vorschläge zur euregelung der 
Forschun gsorganisation in Osterreich" . Danach wird vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
unter Mitwirkung des R edaktionsbeirates und unter Berücksichtigung der bei den Berichte und der Ergebnisse 
der E nqueten der Endbericht "Forschun gsorgan isation in Osterreich (Lage - Probleme - Lösungsvorschläge) 
ausgearbei tet werden. Dieser Bericht wird publiziert werden und dient als Materia liensammlung für die anschlie­
ßenden legistischen Arbeiten zur Neuregelung der Forschungsorga ni sation in O sterreich . 

b) Grundsätzliche Bemerkungen 

Die gese llschaftlichen , wirtschaftlichen und kulturellen Anderungen in der Zukunft werden sich voraussichtlich 
gegenüber der jetz igen Situation noch beschleunigen. Dadurch wird die Bedeutung der Forschung künftig 
stark zunehmen. Nicht nur die Anforderungen an die Forschung, bedingt durch die Probleme der 
Zukunft, werden steigen, sondern auch die klinfti ge Entwicklung durch die Forschung und ihre Ergebnisse 
erheblich beeinflußt werden . Die Forschung hat nicht nur die Aufgabe zur Lösung gegenwärtiger Probleme 
in der Zukunft beizutragen - was einer Konservierung der gegenwärtigen Problematik gleichkäme -, sondern 
vor allem auch künfti ge Probleme in Angriff zu nehmen. 

Ein wesentl icher Teil der Forschung wird we ltwei ten und regionalen Lebensproblemen gewi dmet sein, wobei ins­
besondere die Auswirkungen neuer Technologien etc. zu berücksichtigen sein werden. Die sozia le Verantwortung 
der Wissenschaft w ird daher noch stärker als bisher im Brennpunkt des Forschung ge chehens stehen. Es obliegt 
dem Wissenschaftler, insbesondere neue Denkmöglichkeiten, Hypothesen und Theorien zu entwickeln und auf 
rationalen, der Objektivität verpflichteten Wegen, zu neuen chlußfolgerungen und Zusammenhängen zu gela n-
gen und sie der Offentlichkeit, vor allem den potentiellen utzern, in geeigneter Form zu vermitteln. 

Eine zukunftsoricntierte Forschungsorga ni sation muß vorsorgen, daß sich Forschun g und Entwick lun g flexibel und 
rasch künftiger Aufga bensteIlungen annehmen können. 

1. Finanzierung und Forschungsförderungseinrichtungen 

Offentliche Hand und Wirt chaft haben zur Finanzierung von F & E in ein em a usgewogenen und komple­
mentären Verhältnis beizutragcn . Die wissenschaft lichen Aktivitäten der Hochschulen und der sonstigen öffentlich­
rech tlich en Forschungseinrichtun gen, in sbesond ere der Osterreichi chen Akademie der Wissenschaften, haben einen 
Anspruch auf öffentliche Finanzierung, aber aud1 die wissensd1aftlichen Aktivitäten des kooperativen und ge­
meinnützigen SektOrs (w is en chaftliche Verbände und Vereinigungen, kooperative Forsd1ungsinstitute) sowie 
der Wirtschaft und auch von Einzelforschern und Arbeitsgruppen bedürfen öffentlicher Förderung. 

Die Frage der Forschungsfinanzierung durch die öffentliche Hand ste llt sich unter mehreren Gesichtspunkten: 

Deckung de erforderlichen Gesamtbedarfes von \Xli senschaft und Forschung angesichts beschränkt vorhan­
den er Mittel. 

Auf teilung der verfügbaren Mittel auf die einzelnen Forschungsbereiche und Forschungsträger unter entspre­
chender Berücksichtigung von (Basis- )institutioneller und Projektfinanzierung und von allgemeiner und Pro­
gram m- bzw. Schwerpunktfinanzierung. 

Einsatz eines differenzierten Finanzierungsinstrumentariums, nämlich der direkten und indirekten Finanzie­
run g sowie ~er Finanzierung im Rahmen von Selbstverwaltungseinrichtungen und der unmittelbaren Finan­
z ieru ng durch die öffentliche Hand (Forderun gen bzw. bei Vorliegen eines ausschließlichen oder überwiegen­
den Bundesinteresses Forsd1Ungsaufträge) . 
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Bezüglich der Gesamtfinanzierung von Wissenschaft und Forschung in O sterreich ist da ra uf h inzuweisen, daß 
insbesondere für Teil bereiche, fli r neue Schwerpunkt- und P rioritätensetzung sowie für ei ne verstärk te Nach­
wuchsförderu ng ein zusätzlicher Fina nzbedarf unvermeidbar auft reten wird . D ie Mi ttel dafür könnten, unter 
Beachtung der gesa mtbudgetären Lage des Staates, entweder a us a nd eren, f inanziell n icht voll ausgelasteten 
staatlichen F in anz ierungsinstrumenten oder soweit möglich du rch Zweckwidmung von öffentli chen E inkün ften 
gewonnen werden. Ei n mittelfristiges Fi nanzierungskonzept z. B. in Form ei ner mehrjährigen Budgetvorschau 
wäre zweckmäßig, um die sachl ich notwendige, langfristige Forschungsplanung vor allem der größeren For­
schungs- und Forschung förderu ngseinrichtungen zu ermöglichen. D abei ist aber auch das Prob lem der Kosten-
tei ge rung und deren budgetäre Bedeckung zu berücksichtigen. 

Zur Abgrenzung der einzelnen Finanzierungsinstrumente und -bereiche sind entsprechende Kriterien zu erstellen. 
Vor allem ist vorzusorgen, daß ein koordinierter und nach Möglichkeit konzentrierter Einsatz der öffentlichen 
Mittel für Forschung gewäh rleistet ist. In sbesondere ist anzustreben, die Finanzierungsmittel für Bereiche, deren 
Finanzierung sondergesetz lich gewä hr leistet ist (z. B. Wohnbau forschu ng, St raßenforschu ng) und für andere For­
sch un gsbereiche nach Maßgabe des tatsächl ichen Bedarfes auszugleichen. 

Auf alle Fälle soll be i neuen oder geänderten Aufgabenste Il ungen die Errichtung zusätzl icher Forschungsfinan­
zierungseinrichtungen vermieden werden. Vielmehr so ll in solchen Fä ll en a uf die bestehenden Förderun gsein­
richtungen so weit wie möglich zurückgegriffen werden und so ll en diese fina nz iell so ausgestattet werden, daß 
ie den gestellten neuen Anforderungen entsprechen können. 

Für die vom Bund unmittelbar vergebenen Forschungsförderungen und Forschungsaufträge ist eine entspre­
chende rechtliche Verankerung vorzunehmen. D abei kann weitgehend von den R ahmenri chtlinien für die 
Gewährun g von For chungsförderungen, die Vergabe von Forschun gsaufträgen und Expertengutachten durch 
Bundesd ienststellen ausgegangen werden. In diesem Zusammenha ng werden insbesondere a uch die F ragen der 
Nachwuchsfö rder un g im Sin ne der Vo rschl äge in Kapitel 6, der Begutach tun g und Ausschreibung mitzuprüfen 
selll. 

Die beiden Forschungsförderungsfonds dienen der Projek tfin a nz ierun g und sind juridisch sel b tändi ge Selbst­
verwa ltungsein richtun gen. Für die Fonds gi lt das An t ragsprinzip, bei Schwerpunkten könnten durch Instrumente 
wie beispie lsweise die Forschungsthemenausschreibungen den potenti ellen Antragstellern besondere Hinweise ge­
geben werden. Innerha lb ei ner ovellierung des Forschungsförderungsgesetzes könnten die AufgabensteIlungen 
der Fonds a uf Forschungsstipend ien und achwuchsförderun g erweitert werden (durch Aufstockung und Wid­
mun g öffentlicher Mittel für achwuchsförderun g). 

Zusammensetzu ng, Beste llun g un d Funktio nsper iode de r Fondsorgane si nd im Sinne der fachl iche n Q ual if ikation 
und der Gewährleistu ng von Koord ination und Kooperat ion, insbesonde re auch im Zusammenhang mit dem 
Begutachtun gswesen und dem Aufsichtsrecht bzw. der Vertretung der zuständigen Ressorts zu i.iberprüfen. 

o könnten der D elegiertenversammlung de Fonds zu r Förderung der wissenschaftlichen Forschung, der die 
Entsendung der Kuratoriumsmi tglieder und die Wahl des Präsidiums obliegt, neben Delegierten der Univer­
sitäten und künstlerischen Hochschulen Delegierte außeruniversitärer wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen 
(O sterreichische Akademie der Wissenschaften , Ludwig Boltzmann-Gesellschaft, Verband der wi senschaftli chen 
Gesellschaften ), Vertreter des wissenschaftlichen Nachw uchses (von der Bundeskonferenz des wissenschaftlichen 
P ersonals entsendet) sowie Vertreter des Forschungsförderungsfonds der gewerb lichen Wirtschaft (aus dem Krei se 
der Wirtschaftspa rtner) angehören. 

Für den Forschungsförderungsfon ds der gewerb lichen W i rtschaft ist die Mitwirkun g von Vertretern wirtschafts­
bezogener kooperati ver Forsch ungseinrichtun gen und die paritäti sche Zusammensetzung der Organe durch Arbeit­
geber- und Arbeitnehmerkurien zu prüfen. 

Anderungen der Organzusammensetzung sind nach den Aufgaben der einzelnen Organe zu differenzieren . 

Im Bereich der indirekten Forschungsfinanzierun g ist zu prüfen, inwieweit eine Erweiterung der Spendenbegün­
sti gungen, die Gebührenfrei heit für Forschungsdarlehen, eine genere ll e Umsatzsteuerbefreiung für Forschungs­
aufträge, die Schaffu ng eines Werbekostenpauschales für außeru niversitäre Forsdler a na log den Best immu ngen 
Fli r HochsdlUll eh rer, die Befreiung a uch der Einfuhr von Forschu ngsgeräten für gewerbli che Fo rschun gsabtei lungen 
von den E infuh rabgaben, steuerl iche Begü nstigu ngen für w issenschaftl iche Publ ikati onen (inklusive Mehrwert­
steuer) und genere ll die Behand lung von Abschrei bun gen von Wirtschaftsgütern, die der Forschung un d E ntwick­
lung dienen, sowie der Bewertungsbestimmungen, der Verlustabschreibungsmöglichkei ten und der Rücklagen­
bildung für Forschun gszwecke eine Verbesserung der Forsch ungsförderung insbesondere unter dem Aspekt der 
P luralität ermöglicht. Die Bindu ng der Steuerbegünsti gun gen der Arbeitnehmer gewährten Prämien für Ver­
besserungsvorschläge und Vergütungen an die höchstens zwe imali ge Auszah lun g im Ja hr soll te aufgehoben 
werden. 

Die Hochsch ulforschung ist eine zentrale Komponente des Gesamtprozesses der wissenschaftlichen Forschung, 
dem sie d ie Grundlagen und ständig weitere Impulse liefert und von dem sie ihre rseits Anregungen un d Er­
kenntn isse a ufnimm t. Die HochsdlUlforsdlUn g re icht t hematisch von grun d lageno rientierten bis zu anwendun gs-

24 

III-152 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 03 Lage und Probleme (gescanntes Original)26 von 35

www.parlament.gv.at



orientierten Bereichen; sie erstreckt sich auch auf konk rete Probleme mit Forschungscharakter. Sie verfü gt über 
die Hauptkapazität der Bundesmittel für Forschungsein richtungen und Forschungspersonal und gewährleistet 
die quali fizierte Forscherausbildung und Nachwuchsförderung. Ihre wissenschaftliche Selbständigkeit, wissen­
schaftlich Qualität und Vollständigkeit sind zu sichern, die Ausbildungsqualität und die Kooperation mit in­
und aus ländischen Organisationen, das Grund ausmaß an Forschung in allen Wissenschaftsbereichen sind zu ge­
währ leisten, die Auslastung der Hochschulforschung ist zu opt imieren, die Kommunikation, In fo rm ation und 
Mobi lität mit den and eren SektOren ist zu verbessern . 

Innerhalb des Hochschulbudgets ist durch eine aussagekräftige und vergleichbare Kostenrechnung der effektive 
Forschungsanteil als Gru ndlage für die Forschungsfinanzierung auszuweisen. Dabei ist zwischen den Mitteln 
für die Grundausstattung in bauli cher, apparativer und personeller Hinsicht, den lau fenden Betriebskosten und 
den Mitteln für speziel le Projektdurchführungen zu unterscheiden . Im Bereich der universitären Forschun g 
könnte eine Konk retisierun g der Bestimmungen des § 49 UOG, der auf die Erlassung näherer gesetz li cher 
Bestimmungen verweist, hinsichtlich der übernahme von wissenschaftlichen Arbeiten im Auftrag Dritter durch 
Universitäten erfolgen. Dabei wären insbesondere die Frage "refundierter Dienstposten" und die Stellung von 
Forschungsaufträgen des Bundes an H ochsch ul en zu regeln. 

Die Finanzierung öffentlich-rech tlicher Ein richtun gen außerhalb des HochschulsektOrs, die für die regelmäßige 
Bearbeitung von wissenschaftl ichen Problemen täti g sein müssen, sow ie des privaten gemeinnütz igen SektOrs 
ist unter spezieller Berücksichti gun g ihrer besonderer Aufgaben und Verflechtungen mit den anderen SektOren 
zu sichern. 

Nach Schweizer Vorbi ld könnten wichtige interfachliche und überregionale Forschun gsinstitutionen anerkannt 
werden, wozu insbesondere wissenschaftliche Dachgesellschaften zähl en würden. Die Voraussetzungen für die 
Anerkennun g wären laufend zu überprüfen. Ihnen wären Zuwendungen für die Verbreitung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, die einem besseren Verständnis für die Wissenschaft in der O ffen tlichkeit dienen, für die Förderun g 
der Zusammenarbeit und des Gedankenaustausches zwischen Forschern insbesondere für die Veranstaltung und 
Unterstützung wissenschaftlicher Tagungen und für internationale wissenschaft liche Zusammenarbeit mit ähn ­
lichen ausländischen oder internationalen Institutionen, für die Durchführung von wissenschaft lichen und wis­
senschaftspolitischen Forschungen und Studien, für die Unterstützung wissenschaftlicher Zeitschriften und ande­
rer Veröffentlichungen und für die Betreu ung und Durchführung langfri stiger wissenschaftl icher Projekte und 
für d ie Schaffung und den Betri eb wissenschaftlicher H ilfsdienste zu gewähren. überdies könnte eine gesetz liche 
Ermächtigung geschaffen werden, diesen Vereinigungen bestimmte Aufgaben zu übertragen. Zu diesen Forschungs­
institutionen, die anerkannt werden könnten, würden außer der O sterreichischen Akademie der Wissenschaften 
der Verband wissenschaftl icher Gese llschaften, die Vereinigung koop erativer Forschungsinstitute der gewerblichen 
Wirtschaft Osterreichs und die Ludwig Boltzman n-Gesellschaft zählen. 

Grundsätzl ich ist davon auszugehen, daß die Verpflichtung zur Finanzierung und Erhaltung - differenziert 
nach der jeweiligen R echtsform - dem Gründer der betreffenden Forschungseinrichtung obliegt und keine Be­
lastungen anderer Finanzierungsmittel bedingen sollte. 

2. Planung und Koordination 

Forschungspolitik bei nhaltet Konzepte, Verfahren und Maßnahm en, durch Verteilung von Mitteln, Bezeichnung 
von Organisationsformen, Sicherstellung von qualitativ und quantitativ entsprechender personeller Kapazität 
und durch Steuerung, Forschung a ls Mittel einzusetzen, um bestimmte Zielsetzungen zu verwirklichen, insbe­
sondere um optimale Voraussetzungen für wissenschaftliche Innovationen zu schaffen. 

In diesem Zusammenhang ist besonders darauf hinzuweisen, daß das steuerun gspolitische Kernproblem darin 
liegt, wieviel der für Forschung insgesam t verwendeten Mittel einer mittel- und langfristigen Steuerung und 
Vertei lung zugängig sind und mit welchen Instrumenten und Kriterien dies erfolgen könne, wobei die Planung 
auf globa ler, sektOraler und institutioneller Ebene erfolgen muß. 

Probleme, zu deren Lösung Forschun gsaktivitäten notwendig ersche inen, müssen durch entsprechende Identifi ­
kations- und Transmissionsprozesse festgestel lt, bewertet un d der w issenschaftlichen Problemformulieru ng zuge­
fü hrt werden. Diese "Nachfrage" nach wissenschaftlicher Bearbeitung kann aus der Wissenschaft selbst sowie dem 
übrigen Gesellschaftsbereich kommen. Ihre Intensität wird in besonderer Weise vom Forschungsbewußtsein der 
Gesellschaft abhängen. 

Einzelne Wissenschaftler und die wissenschaftliche Gemeinschaft tragen dazu vor allem durch das frühzeitige 
Aufzeigen von Problemen, die erst in Zukunft in das öffentliche Bewußtsein treten werden, bei. Die For­
schungspo litik muß alle Disziplinen so funktionsfähi g erha lten, daß sie jederzeit in ei ne auftauchende Pro­
blemstellung ei nstei gen können - extern determinierte Forschung setzt auch Freiräume der Forschung voraus. 

Planung und Koordination müßten im Zusammenwirken von Wissenschaft, Wirtschaft und Staat erfolgen. 
Dabei sind die Komponenten und Zielsetzun gen der einzelnen Sacht.:reichspolitiken sowie die wissenschafts­
internen und wissensch aft sexternen Kriter ien zu berücksichtigen. 
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Ein zentrales Beratungsorgan, wie es 1m Kapitel "Be ratun gswesen " dargestellt wird, hätte die Bundesregie­
run g bzw. das für die Koordination im Forschungsbereich zuständige Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung in der Globalsteuer ung zu beraten. Sektorale Konzeptionen sol len kooperativ erstellt und sektora le 
Planungs- und Koordinationsaufgaben sollen, au sgehend von den generel len Zielsetzungen der G lobalsteuerung, 
Einrichtungen, die derzeit bereits Koordinationsfunktion erfüllen, verstärkt im Rahmen der Schaffung chan er­
kannter Forschun gsi nstitutionen ", wie sie in Kapitel 1 dargestellt wurden, übertragen werden können. 

Der Koordination der einzelnen Projekte, d ie von unterschiedlichen Einrichtungen durchgeführt oder geför­
dert werden , könnte vor allem eine gezielte, kontinuierlich und leicht verfügbare Information (in Form bei ­
piel weise des Ausbaues der Faktendokumentation) sowie vom formalen her die Stellung einheitlicher Anträge 

und die wechselseit ige Kontaktierung und Kooperation der Forschungs- und Forschungsförderungseinrichtungen 
dienen. Insbesondere ist vorzusorgen, daß bei Großgeräten eine koordinierte Anschaffun g bzw. Förderun g 
erfolgt. Fachtagungen und Sammelpublikationen sowie das Ausschöpfen des Potentia ls der erwähnten sektoralen 
Koordinationseinrichtungen und innerha lb der Universitäten der verstärkte Einsatz der Instrumente interfakul­
tärer und interuniversitärer Einrichtun gen sowie die im UOG vorgesehenen Großgeräteabteilungen bieten eine 
geeig nete Koordin ationsinfrastruktur. Der in mehrjährigen Abständen erstellte Forschungsstättenkatalog, die 
in mehrjährigen Abständen erfaßten und publizierten Forschungsfinanzierungsaktionen sowie der in Vorberei­
tung befindliche Katalog wissenschaftlicher Großgeräte sind weitere wesentliche Informationsunterlagen für 
Pl anun g und Koordination. Das interministerielle Forschungskoordinationskomitee sowie Koord inationskomi­
tees für ei nzelne Teilbereiche sind weitere ausbaufähige I oordinationseinrichtungen. Insbesondere wäre die 
Schaffun g eines Forschungskoordinators in jedem mit Forschungsagenden befaßten Ressort und die Verstärkung 
des Kontaktes zwischen Wissenschaft und Politik zu prüfen. 

Die Durchführung dieser Vorschläge könnte weitgehend auf administrativer Ebene erfol gen. 

3. Kooperation 

3.1. Innerstaatliche Kooperation 

Unterschiedliche dienst- und arbeitsrechtliche R egelungen in allen Forschun gssekto ren, die Mobilität und Ko­
operation erschweren, sollten abgebaut werden. Insbesondere sollten im öffentlichen Dienstrecht achteile ver­
mieden werden, die beim Wechsel von einer Einrichtun g zu einer anderen enstehen könnten. 

Für den universitä ren Bereich wäre die verstärkte Einbeziehun g von in außerunive rsitären Einrichtungen 
tätigen Wis enschaftlern zu Forschun gsarbeiten zu prüfen. Ebenso wäre es den an Universi tä ten täti gen Wis­
senschaftl ern verstä rkt zu ermöglichen, an außeruniversitären Einrichtungen zu arbei ten . Grundsätze über Ko­
operat ionsverträge zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Einri chtun gen könnten durch genere lle Vereinbarun­
gen fes tgelegt werden . D iese Verträge so llen organ isatorische und finanzi elle Fragen der Kooperation behandel n, 
wobei vor Errichtung neuer Forschungsinstitute zu prüfen ist, ob nicht durch Ausbau bz w. Heranziehung be­
stehender das Auslangen gefunden werden kann. Für den universitären Bereich bietet der § 49 UOG die 
Rechtsgrundlage für die Annahme von Forschungsaufträgen durch Universitätsinstitute und der § 93 UOG die 
Möglichkeit der Schaffung von Forschungsinstituten besond erer Art als Hochschulinstitute im Zusammenwirken 
mit einem vom Bund verschiedenen R echtsträger. Die Bestimmungen des § 93 UOG bezüglich universitärer 
Forschungsinstitute besonderer Art soll ten durch die Schaffun g weiterer Rechtsgrun d lagen für die Kooperation 
von Universitätsinstituten mit selbständigen Forschungseinrichtungen erweitert werden . 

Auf adm inistrativer Ebene sollte kooperativen Projekten Priorität eingeräumt werden, wenn das angestrebte 
Ziel durch die Kooperation wissenschaftlich oder wirtschaftlich besser erreicht werden kann! Die Information über 
Kapazitäten un d Kooperationsinteressen der einzelnen Einrichtungen und Sektoren ist zu verstärken und vor 
a llem ei ne kooperative Nutzung kostenintensiver Einrichtungen sowie eine Kooperation in forschungsbegleitenden 
Tätigkeiten (Publikations- und Veranstal tungswesen) anzustreben. 

3.2. Internationale Kooperation 

Die Tatsache, daß die Forschungsprojekte hinsichtlich Umfang und Vielseitigkeit immer größere Ausmaße an­
nehmen , macht es heute schon erforderlich, Forschungskapaz itäten des Auslandes oder internationaler Institu­
tionen zu ihrer Lösung in Anspruch zu nehmen und dili' Informationen und Erfahrungen österreichischer Ein­
richtungen, die Mitglieder internationaler wissenschaftlicher Verein igun gen sind , voll zu nutzen. 

Auf administrativer Ebene werden in Vorbereitung internationaler Kooperationen neben der wissenschaftlichen 
und der wirtschaftlichen Relevanz vor allem auch die Frage des den Kosten angemessenen Nutzens für öster­
reich, das Vorhandensein eines entsprechenden Auswertungspotentials im Inland und insbesondere auch die Folge­
kosten jeweils genau zu prüfen sein . Im bilateralen Bereich wird die laufende Erfassung österreichischer Ko­
operationsi nteressen und der koordinierte Einsatz der verfügbaren Mi ttel für Wissenschaftleraustausch, Gast-
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professuren und -vorträge, fü r die Teilnahme an ausländischen und internat ionalen Tagungen und Kongressen 
sowie im universltaren wie außeruniversitären Bereich anzust reben sein. Auch d ie Förderung des Kongreß- und 
Tagungswesens im Inland ist ein wesentliches Anliegen. 

1m Rahmen der internationalen Wissenschaftskooperat ion soll auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs ermög­
licht werden, längerfristig im Ausland auf Wissenschaftsgebieten ausgebildet zu werden, insbeso ndere wenn eine 
adäq uate Ausbil dung des Nachwuchses in Osterreich nicht möglich ist . 

Für den Universitätsbereich könnten analog zu den vorgeschlagenen Regel ungen über inländ ische Kooperatio­
nen eine gesetzliche Regelung der "Partnersdlaften" mit ausländ ischen Einrichtungen geprüft werden. 

4. Prioritäten 

Die einem Forschu ngsorgan isationsgesetz zugrun deliegenden Grundsätze und Zielsetzungen bieten bereits den 
Rahmen für Prioritätskriterien. Auf admin istrativer Ebene wären davon ausgehend globale und sektorale 
Schwerpunktprogramme in Projektteams etc. zu erarbeiten und zu koordinieren. Innerhalb der thematischen 
Kriterien wäre die Bedeutung des Forschungsvorhabens innerhalb der beteiligten Fachrichtung, die Auswirkung 
auf andere Fachgebiete, die Verbesserung des Methodeninstrumentariums, die Auswirkungen auf die Entwick­
lung der materiellen Umwelt, die Auswirkungen auf die biologisch-medizinischen Lebensbedingungen, die Aus­
wirkungen auf die oziale Umwelt und ihre Gestaltung, die Auswirkungen auf das geistige Leben und auf die 
indiv iduellen Entfa ltu ngsmög lichkeiten, d ie Auswirkun gen auf d ie Verbesseru ng der zwischenmenschlichen Be­
ziehungen und auf das Ve rhä ltnis der Völker zueinander zu berücksicht igen. 

Für die P rioritätensetzung wurde zwischen defensiver und aktiver Prioritätensetzung unterschieden. Die defen ­
sive Prioritätensetzung umfaßt die Ausscheidung von Trivialprojekten (im materiellen Sinn) von der Förderung 
und das Ausscheiden von an sich förderungswürdi gen Projekten, einschließlich der Gründung neuer Forschungs­
einrichtungen, wegen allgemeinen Geldmangels. Die dabei anzuwendenden Kriterien wären allerdings im nega­
ti ven Sinn die gleichen wie jene, die bei der aktiven Prioritätensetzung zur Anwendung kommen sollten. Die 
ak ti ve Prioritätensetzung umfaßt Schwerpunkte, die sich die Wissenschaft bzw. Wirtschaft selbst sezt, sowie 
Prioritäten, die im öffentlichen Interesse zur Bewältigung von Anliegen des Gemeinwesens und zur Ana lyse bzw. 
Korrektur bestehend r Entw ick lungen gesetzt werden. Schwerpun kte, d ie die W issenschaft se lbst setzt, hängen 
von ih rer Bedeutung und der Dringli chke it, der Finanzierba rk eit des Projektes sowie dem Vorhandensein von 
Forschu ngskapaz ität und Forschu ngspotential ab. A ls Kriter ien für d ie Förderungswürd igkeit von im öffent­
lichen Interesse liegenden Prioritätsbereichen kommen die Übereinstimmung mit den entsp rechenden wirtschafts­
und forschungspo li tis hen Zielsetzungen in Betracht. 

Die materiellen Kriterien für die Prioritätensetzung z. B. der Beitrag zur Auflösung einer allfälligen Antinomie 
zwischen Okologie und Wirtschaft müßten einvernehmlich zwischen Staat, Wissenschaft und Wirtschaft bearbeitet 
oder bei der Projektbeurteilung zusätzlich zu den formalen Kriterien zur Anwendung gebracht werden. 

Forschungsp rogramme ergeben sich aus ei ner systematischen Integra t io n von Fo rsch ungsschwerp un kten auf ein ­
ze lne größere W issenschaftsbereiche unter Anwendun g der vorgenannten Krite rien. 

5. Erfolgskontrolle, Auswertung der Ergebnisse und Innovation 

Institutionen für Erfolgskontrolle von Forschungsprojekten bzw. deren Zusammesetzung sollten für den Einzel­
fall nicht bindend festgeleg t werden, sondern es wäre entsprechend dem Gegenstand bzw. der Art des Pro­
jektes di fferenziert vorz ugehen: Der wissenschaftliche Erfolg von Forsch ungen is t von der Wisse nschaft zu 
beurte il en. Die gese ll sdlaftli chen Auswirkun gen soll ten du rch Vertreter der Wissenschaft und auch durch solche 
andere r betroffener Gese ll schaftsbereiche beurrei It werden. 

Zur Ergebniskontrolle gehört auch die Frage der finanziellen Erträge wissenschaftlicher Ergebnisse. Die finan­
ziellen Erträgnisse sollen weder allein dem Forscher noch allein dem Auftraggeber zugute kommen, vielmehr 
ist dafür zu sorgen, daß Forsdler, Auftraggeber und unter Umständen auch der Staat angemessen beteiligt wer­
den. Erwogen wurde ferner, ob aus den finanziellen Erträgen von Forschungsergebnissen neue Forschungen 
finanziert werden könnten. 

Die Ergebn iskontro ll e umfaßt d ie Feststellu ng der Arbeitsleistun g, d ie Bewertung des Verhältnisses von Aufwand 
und E rt rag und d ie E inschätzun g und Bewertung der A n wendungsmöglichkeiten. 

Eine Beiziehung des Nutzers (Verwerters) hängt vom Projektinhalt ab. Potentiell er Nu tzer (Betroffene) von 
Forschung ist die ganze Bevölkerung - in dieser Bedeutung wurde die Zweckmäßigkeit der Einbeziehung nicht 
diskutiert, weil die Möglichkeit als kaum zu lösendes Problem erschien. 
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Wenn die Findung eines objektiven Ergebnisses gefährdet sein könnte, sollte der Verwerter nur im Stadium der 
Problemfindung und Projektformulierung in Diskussion und Kritik der Ergebnisse einbezogen werden. Es ist 
jedoch erwägenswert, den Verwerter über den Verlauf der Arbeiten zu informieren, bzw. dem Forscher selbst 
Gelegenheit zu Kontakten mit dem Verwerter zu geben, wenn dadurch die Möglichkeit geschaffen wird, Fra­
gestellungen zu präzisieren oder neue Fragestellungen einzubauen. Wesentlich ist, daß in der Durchführungs­
phase die wissenschaftliche Objektivität gewäh rleistet bl ei bt. 

Die Umsetzun g der E rgebnisse von Forschung und Entwicklung in wirtschaftliche, technische und soziale Inno­
vationen ist von fundamentaler Bedeutung. Die damit zusammenhängenden Probleme sind außerordentlich 
komplex. Im Rahmen einer Studie des Instituts für Betriebswirtschaftslehre und Innovationsforschung der Uni­
ver ität Innsbruck , die die spezifisch österreichische Situ ation analysiert, werden derzeit konkrete Vorschläge 
era rbeitet. 

Die derzeitigen Rechnun gs- und Kostenpl anungssys teme im Forschungsbereich wären auf ihre praktische An­
wend ba rk eit weiter zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Sie sollen vergleichbare Aussagen über 
Ko tenstrukturen in Forschungseinrichtungen unterschiedlicher R echtsform bei voller Berücksichtigung der Wett­
bewerbssituation ermöglichen. Für bestimmte wiederkehrende Leistun gen könnten Kalkulationsrichtlinien er­
arbeitet werden (so für die Entlohnun g wissenschaftlicher Leistungen, für Stundensätze, Zuschlagsätze und pe­
sensätze), die die entsprechende kalkulatorische überprüfung von Auftragsprojekten ermöglichen w ürden. 

6. Ausbildung, Nachw uchsförderung und Management 

Die Lösungsvorschläge, die teilwei e bereits in den vor angega ngenen Kapiteln erwähnt wurden, umfassen die 
Förderung des wissenschaft lichen achwuchses beispielsweise du rch die Forschungsstipendien für in- und aus­
ländische Forschungsarbeiten, durch entsprechende Förderun g innerhalb der Forschungsförderun gsfond , durch 
mobilitätsfördernde Maßnahmen, z. B. in organisatori scher, dienst- und steuerrechtlicher Hinsicht, insbesondere 
fü r die im staa tlichen Einflußbereich stehenden Forschungseinrichtungen, aber auch zwischen staatlichen und 
industrie ll -gewerblichen Forschungseinrichtungen. Praktiker bz w. wissenschaftliche außeruni versitäre E inri chtun­
gen soll ten vermehrt zu Forschungs- und Lehraufgaben in den Universitäten heran gezogen werden . Ebenso soll 
Forschern an Univer itäten die Möglichkeit geboten werden, vermehrt an Forschungsprojekten der Wirtschaft 
mitzuarbeiten. Weitere wesentliche Anliegen sind die Intensivierung der post-graduate-Ausbildung, Fragen der 
Amateur fo rschun g und des wissenschaftl ichen Erfahrungsaustausches. Besonders scharf teIlt sich das Mobilitäts­
problem in jenen Wi senscha ftsdiszi plinen , die aussch ließlich oder vornehmlich Grund lagenfo rschun g betreiben, 
wobei die Problematik im Falle der Geisteswissenschaften besonders augenfällig ist. 

Die Mitwirkung in Auslandsprojekten ist für den wissenschaftlichen achwuchs insbesondere im Rahmen von 
Austa uschaktionen , durch Erleichterung von Beurlaubun gen etc. zu siche rn. Adäquate R elat ionen z wischen wis­
senschaftlichem und nichtwissenschaftlichem Personal sind ein zentrales Organisations- und Managementproblem 
im uni ve rsitä ren Bereich. 

Die Studierenden sollten aktiv in die Forschung miteinbezogen werden. Forschungsp raktik a könnten auf dem 
jeweiligen Forschungs- bzw. Praxisgebiet in Zusammena rbeit mit den zuständigen Stell en (Arbeitnehmer, Arbeit­
geber, Betriebe etc.) erfo lgen, jährliche Fachtagungen (B lockseminare) könnten einer Intensivierung des Zusam­
menwirkens zwischen Forschungstätigkeit und Anforderung an die Tätigkeit der entsprechenden Forschun gs­
institute dienen . Eine kritische Vermittlung von bearbeiteten Forschun gsinhalten in Lehrveranstaltungen sollte 
parallel zu den am Institut durchgeführten Forschungsarbeiten geha lten werden. 

Insbesondere auch für den außeruniversitären Bereich ist ein entsprechender Planungshorizont, vor a ll em a uch 
für die dort Beschäftigten, wichtig. Auftragsforschung darf nicht nur unter kurzfristigen Verwertungsgesi chts­
punkten erfolgen. Es müßten attraktive und gesicherte Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Im Bereich der 
außeruniversitären staatlichen Forschungseinrichtungen sind, woweit nicht sondergesetzliche Regelun gen beste­
hen, Aufgaben- und Kompetenzabgrenzungen , die Einri chtun g einer zweckgebundenen haushaltsrechtlichen Ge­
barung soweit möglich und dienstrechtliche Erleichterungen der überstellungen zwischen universitären und außer­
universitären Bereichen und Mitbesti mmungsfragen zu prüfen. 

In der Wirtschaft sollten die Möglichkeiten von Diplom arbeiten und Dissertationen über aktuelle Themen gegen 
Bezahlun g sowie die Vergabe von Graduierten- und P ostgradui ertenstipendien geprüft werden . 

Die Kooperation mehrerer kleinerer wissenschaftlicher Ei nrichtun gen bzw. Zentralisierung der Verwaltung im 
Falle größerer selbständiger Forschungseinrichtungen bieten Möglichkeiten der Entlastung von administrativer 
Tätigkeit. Forschungssemester für Hochschullehrer und DienstfreisteIlungen von Assistenten für Habi li tations­
arbeiten sind Mittel der zeitweiligen Entlastung von V erwaltungsarbeit und Lehrtät igkeit. 

Bestehende Managementinstitute könnten angeregt werden, sich der Ausarbeitung besonderer Lehrgänge für 
das Forschungsmanagement zu widmen. 
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7. Informations- und Publikationswesen 

[n fo rm ar ion di ent sowohl der Wissenschaft selbst als auch der Offentlichkeit. Sie di ent insbesondere der Auf­
klärung, beispie lsweise durch Offenlegu ng d ivergenter wisse nschaftlicher Ansichten, dem A ufzeige n von A lter­
nat ivlösun gen besonde rs bei Anwendun gsfo rschung vor politi schen und ökonomischen Entscheidungen über den 
Ei nsatz neuer Techn ologien etc. und soll in di esem Fa ll insbesondere auch Grundlagen und Motiva tion for­
schun gspol itisdler Entscheidungen auf globaler und sektoraler Ebene mitumfassen. 

Angesichts der steigenden In for mationsflut is t nicht Maximierung, sondern Optimierun g der In for mation an­
zus treben, d. h. ihre Anpassung an den angest rebten Z weck und die angesprochenen Empfänger. De r In fo r­
mation über bestehende Informationsmöglichkeiten ist besonderes Augenmerk zu schenk en. 

Ei ne euregel un g des Berichterstattungswesens für die vom Bund ausschli eß lich oder überwiegend finanzierten 
Ei nri chtun gen könnte in den G rundsätzen gesetzl ich norm iert werden. Die Berichterstattung sollte jedenfalls auch 
ßeda rfana lysen endl al ten und mit der Finanzplanung abgestimmt se in . D er im Forsdllll1 gs förderun gsgesetz vor­
gesehene jährliche Bericht der Bu ndesregie run g an den N a tionalra t kön nte analog dem Hochsch ulberidlt und 
ausländ ischen Beispielen durch einen dreijährlichen Bericht ersetz t werden. 

Die Ergebnisse staatlidl geförderter Forsd1Ungsvorhaben müssen grundsätzlich zugänglich sein , allfä lli ge Geheim­
haltungserfordernisse sind a ber zu berücksichtigen . Kurzfassun gen von Ergebnissen staatlidl geförderter größerer 
Projekte so ll ten auch der Offentlichkeit, z . B. im Wege von In formationsdie nsten , wenn möglich entspredlend 
aufbereitet , zur Verfügung gestellt werden . 

Voraussetzu ng für die wirksame Koordination der Dokumentation wie Information sowie für die Angleichull g 
der bestehenden Systeme und Zentren ist eine ausreichende ormung der Grundlagen, die ents prechend zu 
fördern wäre. Es ist ein modernes, einheitliches Infor matio nsnetz auf EDV-Basis zu erri chten, das auch pri­
vaten Vereini gungen zur Verfügu ng stehen soll te. A us Koordinat ions- und Kostengrün den ist di e Sdlaffung 
neuer sektora ler oder zentraler I nfo rmatio ns- oder Dokumentationsstellen bzw. Clearin g-Zentren genau zu 
prüfen und, wo es möglidl ist, primär d ie Inanspruchn ahme bestehender nationaler oder internationaler Ein ­
richtun gen durch gezielte Förderung zu stimuli eren. 

Im Publikationswesen so llten d ie unterschied lichen Leistun gen, Möglichkeiten und Bedürfnisse des kommerziellen 
und des E igenverlagswesens untersudlt werden, um darauf aufbauend Grundzü ge für die Förderung w issen­
schaftl icher und populärwissenschaftlicher Publikationen zu era rbeiten, die insbesondere ei ne "Beda rfprüfun g" 
im Hinblick auf Autoren, Institute, Leser und schon bestehende Medien vorzusehen hätten. 

Der Förderung wissenschaftli cher P eriodica zwecks Sicher te ilung ihres regelmäßigen Erscheinens sowie dem 
Rezensionswesen und dem Zeitschriftentausch kommt besondere Bedeutun g zu. Wünschenswert wä re a uch die 
Ve röffentl ichung von Dissertationen in größerem Ausmaß. Weiters so ll ten Druckkostenzuschüsse für die \'er­
öffentli chu ng von fremdsprachigen wissenschaftlichen A rtikeln in ausländischen Zeitschriften erwogen werden, 
soweit nicht österreichische Zeitschriften mit nachweisli ch intern a ti ona ler Bedeutun g und Verbreitu ng bestehen. 
Auch d ie Förderung der Drucklegung von Preprints wäre zu erwägen. 

Das wisse nschaftliche Veranstaltungswesen verd ient Förderung, weil es die schriftliche In fo rm ation durch die 
Mög lichk eit persönlicher Kontakte mit unmittelbarem Erfahrun gsausta usch ergänz t und dem w issenschaftlichen 

achw uchs Präsentationsmögli chkeiten bietet. 

Ein wesen tlicher Aspekt des Tnformationswesens ist die Hebung des Forschun gsbewußtseins. D ie Massenmedien 
könnten durch ihre Mitwirkung zum Verständnis der Wissenschaften und damit zur Hebun g des Forschungs­
bewußtseins der O ffen tlichkei t beitragen. Informationssemin are, In for ma tionstage, z . B. auch in Schulen etc., 
eine entsprechende Offentl ichkeitsarbeit der Forsch un gs- un d Forschun gsfö rderun gseinri chtun gen, für we lche die 
ma teriellen und personell en Voraussetzungen zu schaffen wä ren, die Prämier un g hodl wert iger w issenschaFrs­
journ a listi scher Arbeiten, die Förderun g populärw issensc haftlidler Publikationen sind weitere Lösungsvorschläge. 

Im Zuge der Offentlichkeitsarbeit über Forschun gsfragen erscheint es auch wichtig, für ein entsprechendes Sozial ­
prestige der Forschungsarbeit, insbesondere auch jener im außeruniversitären Bere ich, vorzusorgen . 

Die Probleme des Bibliothekswesens werden innerha lb der laufenden Arbei ten zur Bibliotheksreform behandelt. 

8. Beratungswesen 

Dem Bera tun gs- und Begutachtungswesen kommt sowohl auf der Ebene der Vorbereitung globaler als auch sek­
toraler und Einzelentscheidungen im Forschungsbereich besondere Bedeutun g zu . Es umfaßt für den Gesamt­
herei ch zuständige Beratun gso rgane, sek tora le Beratungsorgane und das Begutachtungswesen. 
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a. Beratungsorgane 

Ausgehend von den bi sheri gen überlegungen und dem Vergleich mit ähnlichen Institutionen im Ausland wird 
ein ze ntra les Bera tun gsorgan ("Wissenschaftsrat" bzw. "Rat für Wissenschaft und Technik" ) für erwägenswert 
angesehen. Die Funktion eines solchen Rates könnte die Beratung der Bundesregierung vor a ll em in nachste­
henden Au fgabe nbereichen umfassen : 

Erarbeitung und periodische überarbeitung emes österreich ischen Forschungskonzeptes und Schwerpunkt­
programms, 

Abst immung globa ler und sektora ler, na tion a ler und internat iona ler Konzeptionen und Kooperation en, 

Artikulation der Bedürfnisse der Forschung an den Staat, 

H ebun g des öffentlichen Forschun gsbewußtseins, 

Beratung im Hinblick auf globale Dotierung der Wissenschaftsbereiche, Schwerpunktsetzung, Sonderfinan zie­
run ge n, Auftragsforschung. 

Die Organi ationsgru ndsä tze könmen in der Unabhängigkeit seiner Mitg lieder, in der wissenschaftlichen Repu­
tation der Mitgl ieder, in Problemverständnis und in d er KOIllmunikat ionsbereitschaft bestehen. Die administra­
tiven Grund ätze so ll ten davon ausgehen, daß er relativ klein geha lten wird (unter 10 Mitglieder), ei n eigenes 
Sekretariat bzw. Benützun g bestehender Ei nrichtun gen , Rü ckkoppelun gsmechanismen zu staatlichen, w issenschaft­
li chen Einrichtu ngen und Offentlichkeit der Ergebnisse seiner Bera tun gen gegeben sind. 

In der Frage der Zusammensetzu ng und Bestellun g seiner Mitglieder ist von der sachlichen Legitimation (Ei n­
bl ick in und überblick über das Forschungsgeschehen) au zugehen. 

Grundsätzlidl ist an die chaffung eines zentralen Beratungsorgans der Bundesregierun g gedach t, das die Bun­
desregierung insbesondere anläß lich der Vorbereitu ng des jährlichen Budgets beraten soll. Dabei ist eine An­
hörung pfli cht vorzusehen. Im Rü ckkopplungsprozeß könnten inst itution ell e Verbindungen zu den bestehenden 
Bera tun gsorga nen hergestellt werden. Der R at kann se ine Ausga ben unter Benützu ng vorliegender Unterl agen 
anderer Orga ne sowie durch Einsetzun g eigener Arbeitsk reise durchführen. 

Auf der mittl eren und unteren Bera tun gsebene müßte versucht werden, die Gestaltung der Beratungsstruktur 
unel die Zusammensetzung von Orga nen so vorzuschlagen, daß die jewei ligen fach lichen und methodischen Auf­
gaben erfü llt werden können. A ls gee ignetes Modell dafür bieten sich die bewährten Projektteams des Bundes­
ministeriums für Wissenschaft und Forschung an. 

Für ihre speziellen Wirkungsbereiche besitzen die beiden Forschun gsförderungsfonds und and ere Dach- und 
T rägero rga ni ationen en tsprechende Beratun gskapaz ität, die sie zur Information der Offentlichkeit bzw. zur 
Ersta ttu ng von Vorschlägen an öffentliche Stellen verwenden könn en. Für eine Abstimmung so lcher spez iell er 
Beratung kapazi täten mit der Tätigkeit eines umfassenden Beraungsorgans wäre entsprechend vorzusorgen. 

b. Begutachtungsverfahren 

Grund ätzl ich ind mit öffentlichen Mitteln geförderte Forschungsvorh aben einer Begutachtun g zu unterz iehen. 
Im Begutachtungsverfahren sind di e unterschi edlichen R elevanzk riterien zu berücksidltigen, die Begutachtun gs­
ergebnisse auch bei A nonym ität des G utachters dem Betroffenen zugänglich zu machen und ei n Begutachtun gs­
verfahren, das d ie w issenschaftsinternen und w issenschaftsex tern en Ziele inkludiert, anzuwenden. 

I nnerha lb des w issenschaftsbezogenen Bereiches ist neben der wissenschafts-immanenten Prüfung des Projektes, 
die grundsätzlich anonym sein sollte, auch die wissenschaftsexterne Bedeutung (Bedachtnahme auf Schwer­
punkte, Finanzierbarkeit, Bedachtnahme auf soziale, wirtschaftliche, um weltliche Konsequenzen etc.) zu berück­
sichtigen. 

In der anwendungsorientierten Forschung ist neben der Bedeutu ng und Erreichbarkeit des Forschungszieles auch 
die wissenschaftliche Tragfähigkeit des Projektes zu beurteil en. 

9. Rechtliche Wertung 

Den Lösun gsvorschlägen, die einer gesetzlichen Regelu ng bedürfen oder für die eine gesetzliche Regelung zweck­
mäßig erscheint, kann in verschiedener Form legistisch entsprochen werden, so innerhalb eines Rahmengesetzes 
oder innerhalb von Einzelgesetzen. Verschiedene in der Umfrage bzw. in den Lösungsvorschlägen vorgesehene 
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Maßnahmen fallen in Bereiche, für die bereits umfasse nde und zum Teil auch international harmo nisierte Ge­
setzeskodifikationen bestehen. Dazu zählt der Bereich des Urheber- und Patentrechts, der Bereich der Wirt­
schaftsge etze lind der Bereich des Arbeitsverfassungsgesetzes. Aus sach lichen und legistischen Gründen sollten 
Vo rsdlläge fü r diese Bereiche im Gesamtkontext dieser Gesetze gesehen und bei ovellierungen dieser Gesetze 
mitgeprüft und gegebenenfalls realisiert ewrden. 

Ver chiedene Lösu ngsvorschläge zielen auf umfassende sektora le Gesetze hin und reidlen über ein Forschun gs­
organisationsgesetz hinaus, so beispielsweise ein Bibliotheksgesetz, ei n Erfinderförderun gsgesetz oder die ge­
setzl idle Schaffung einer Ri siko- und Kapita lbetei ligungsge ell schaft. 

Die kapitel weise vorangehende Gliederung der Lösungsvorschl äge dieses Berichtes sch ließt sich an die Systematik 
der Umfrage und ihrer Auswertung an . Sie wa r primär eine funkt ionell e Gliederung und ermöglichte zwar ge­
meinsame Bereiche a ll er Forschungssektoren (Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinridlwngen, Industrie 
etc.) jeweils in einer Gesamtschau zu behandeln, bei der Umsetzung der Lösungsvorsch läge in juristische Kate­
gorien wird aber Zll berücksichtigen sein, daß 

einzelne schon bestehende Gesetze novelliert und 

für ei nzel ne Bereiche, wo Gesetzeslücken sind, gesetzliche Bestimmungen neu geschaffen werden (z. B. Rechts­
grundlagen für Forschungsförderungen und Forschun gsaufträge, die direkt vom Bund vergeben werden etc.). 

Gesetzestechn isch und unter Berücksichtigung dieser Ausführungen wird daher im nachstehenden für die Phase 
der Umsetzung der Lösungsvorschläge in juridische Kategorien eine Rahmengliederung in Aussicht genommen, 
welche die Strukturierung eines Forschungsorganisationsgesetzes a ls Rahmengesetz bzw. die Regel un gen in Ein­
zeigesetzen erl eichtern soll: 

1. Abschnitt 

Grundsätze und Zielsetzungen der Forschungsförderung des Bundes 

1.1. Grundsätze (Freiheit der Wissenschaften , soziale Verantwortung, Relevanzkriterien) . 

1.2. Zielsetzungen (Erweiteru ng un d Vertiefung der wissenschaftlichen E rkenntnis, Verbesserung der Umwelts­
und Lebensbedingungen, der Lebensqualität, der Ausbi ldung etc.). 

2. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen (Beratung, Koordinat ion und Kooperation) 

2.1. Schaffung eines zentralen Beratungsorgans ("Wissenschaftsrat" bzw. "Rat für Wissenschaft und Technik" ). 

2.2. Einbeziehung der Innovationsphase in die Wirtschafts- bzw. Forschungsförderung, insbesondere Berück­
sichtigun g von vorliegenden Forschungsauswertungen bei Vergabe wirtschaftlicher Staatsaufträge. 

2.3 . N euordnung des Berichterstattungswesens nam einheitlichen Gliederungsgrundsätzen. 

2.4. Dienstrechtliche Erleichterung von Kooperationen durch Stärkung der persönlichen Mobilität. 

3. Abschnitt 

Rechtsgrundlagen für Forschungsförderungen und Forschungsaufträge der Bundesdienststellen 

Normierung der privatwirtschaftlichen Forschungsförderungs- und Auftragsforschungstätigkeit, a llfä ll ige Sonder­
bestimmungen über Förderung wissenschaftlicher Publikationen . 

4. Abschnitt 

Forschungsförderungsgesetz 

4.1. Einbeziehung der Nachwuchsförderung durch Vergabe von Forschungsstipendien. 

4.2. Ermöglichung der Forschungsthemenausschreibung. 

4.3. Knderung der Organzusammensetzung der Fonds. 
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4.4. on ti ge Anderungen (Ersatz des derzeit jährlichen Regierungsberichtes analog ausländischen Vorbildern 
durch ei nen mehrj ähri gen ; technische Anderun gen wie etwa Angleichu ng des Satzes der Verzugszinsen etc. ). 

5. Abschnitt 

Universitäre Forschung 

5.1 . Konkretisierung der Bestimmun gen des § 49 UOG. 

5.2. Ermöglichung von Kooperationen zwi chen Universitäten und in- und ausländischen Forschungsinsti tutionen. 

5.3. Ver tärkte Lehraufträge an außeruniver itäre Wissen chaftler und Förderung der H abilitierung für diese. 

6. Abschnitt 

Außeruniversitäre For chungseinrichtungen 

6. 1. chaffun g de Begri ffes der "anerk annten Forschungsinstitutionen" . 

6.2. Reorganisation der außeruniver itären Forschungseinrichtungen des Bunde (Aufgaben- und Kompetenz­
abg renzung; Einrichtung einer zweckgebundenen Gebarung; dienstrechtliche Erl eichterun gen der über­
teilu ngen zwi chen univer itären und außeruniversitären taatlichen For chun sei n richtungen. 

7. Abschnitt 

Abgabenrechtliche Bestimmungen 

8. Abschnitt 

Übergangsregelungen, Vollziehung, Inkrafttreten 
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